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Es ist ein wohlbegründetes Vorrecht der von der Natur 
mit reichen unterirdiscl,en Schätzen ausgestatteten Bezirke, 
dafs sie eine hochinteressante Spezialgeschichte ihres Ge­
werbe- und Kulturlebens aufweisen, und die Verfolgung 
des Entwickelungsganges ilues Bergbaues eine aufser­
ordentlich belangreiche Reihe von Vergleichen über ihre 
von_ gering~n Anf~ngen zu ~teti~ wac~sender Blüthe heran­
ged1ebene mdustnelle Thät1gkc1t erg1ebt1 welche das Ge­
sammtbild derselben zu einer äufaerst lehrreichen für die 
gegenwärtige Zeit gestaltet. 

Ein solches Vorrecht besitzt auch das Siegerland, von 
Alters her berühmt durch seinen Erzreichthum und seinen 
Berg- und Hüttenbetrieb, dessen Erzeugnisse noch heute in 
der Eisen-Industrie guten Klang behaupten und sonder 
Zweifel behalten werden. 

Eine kurzgefafste Geschichte dieses Bergbaues bildet 
den Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

Das Siegerland - in der gegenwärtigen Eintheilung 
durch den Kreis Siegen repräsentirt - umfafst das vormals 
Oranien-Nassau'sche Fürstenthum Siegen nebst den Aemtern 
Bm·bach und Neunkirchen, und bildet den südlichen Theil 
des Regierungsbezirks Arnsberg - zur Provinz "'estfalen 
gehörend. 

In bergbehördlicher Beziehung untersteht der Distrikt 
<l_em Königlichen Oberbergamt zu Bonn, von welchem spe­
ziell für den Siegerländer Bergbau 4 Bergreviere, nämlich 

Siegen I 
Siegen II 
Müsen und 
Burbach 
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ressortiren, gewifs ein Beweis von der hohen Bedeutung 
und Entfaltung des Bergbaues dieses Landes. 

Als Formation tritt im Siegerland das Unter-Devon 
Spiriferensandstein und Coblenzschiefer auf, welches unter 
der gebräuchlichen Bezeichnung: untere Grauwacke bekannt, 
aus Thonschiefer besteht, der durch Aufnahme sandiger 
Bestandtheile in Grauwackenschiefer und beziehungsweise 
Grauwacke übergeht. 

Die Sandsteine haben durchweg feinkörniges Gefüge 
und zeichnen sich an einzelnen Stellen durch Feuerbe­
ständigkeit aus, so dafs sie früher das alleinige Material für 
Hochofengestelle im Siegerland abgaben. Derartige Lagen 
finden sich an der Kalteiche, am Bautenberg, bei Müsen, 
Ferndorf u. a. a. 0. 

Bei Burbach, Rödgen, Dielphen, Haardt treten Kalk­
steine in geringer Mächtigkeit auf. 

Zu den bemerkenswerthesten Petrefakten des Unter­
Devon gehören (nach VON DECHEN: Geognostische Ueber­
sicht des Regierungsbezirks Arnsberg - in Band 12 der 
Ver/1a11dlu11gm des nat11rhistorischen Vereins -) : 

Spirifcr macropterus, 
» cultrijugatus, 

Orthis Beaumonti, 
Ctenocrinus Typus, 
Tentaculites annulatus, 
Pterinaea lamellosa, 
Pleurodictyum Goldf., 
Phacops laciniatus u. A. 

Auf der südlichen Grenze des Landes wird das Unter­
Devon durch Basalte überlagert; die weit vorgeschobensten 
Basalt-Eruptionen im Siegerland finden sich im Rödger 
Wald und auf Grube Stracke Birke bei Eisern, woselbst 
<ler durchbrochene Spatheisenstein durch die Einwirkung 
der Hitze des in seiner Spalte feuerfliissig aufgestiegenen 
Basalts auf mehrere Zoll Abstand in Magneteisenstein ver­
wandelt worden ist. 

"\n der nördlichen Grenze folgt, dem Rahrbacher 
Höhenzuge entlang, das :1\littel-Devon: der Lenneschiefer. 
D01t, also im gebirgigsten Theil des Siegerlandes und 
weiter hinaus in's Sauerland hinein erstrecken sich wich­
tige Porphyr-Züge. Ein solcher Zug geht von Olpe nach 
Schmallenberg (im Sauerland), ein anderer von \Velsehenen­
ncst über Silberg, Brachthausen bis Wingershausen und ein 
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dritter von K.irchhundem nach Hilchenbach. Wir kommen 
auf diese Porphyr-Erhebungen weiter unten näher zurück. 

Dem Charakter der älteren Gebirgsformation ent­
sprechend, zeigt das Siegerland eine aufserordentlich reich­
liche Höhenbildung, aus meistens abgeflachten, durchweg 
bewaldeten Bergrlicken bestehend, welchen kurze, ineinander­
laufende und oft tiefeingeschnittene und deshalb schmale 
Thäler korrespondiren. 

Ueber Thalsohle ragen die Berge zwischen 600 b is 
I 500 Pariser Fufs empor. -

Die Thäler sind sämmtlich wasserführend; an Flüssen 
und Bächen hat das Siegcrland: d ie Sieg mit den Neben­
wassern der Ferndorf, Weifs, Heller, Alche, Asdorf, Eisern 
und Wetter, sowie einige ganz kleine Bäche, welche das 
Littfeld-, Wilde- und Fischbachthal durchfliefscn, aufzu­
weisen. Die Bäche geben den Thälern meist denselben 
Namen, sie versiegen selten und haben ziemlich starkes 
Gefälle, dessen Benutzung aller Orten statt hat. -

Die Grauwacke bildet nun den Träger des Siegerländer 
ErzTeichthums. Fast in dem ganzen Gebiete treten - un­
zweifelhaft im Zusammenhang mit den Erhebungen der be­
nachbarten Porphyre und Basalte - Erzgänge uud Eisen­
steingänge in sehr beträchtlicher Zahl - welche nach He­
bung des Gebirges entstanden sind - aLLf. Die Gänge 
reihen sich oft gruppenweise aneinander und geben so zur 
Bildung von grofsen Gangziigen oder Haupt- und Neben­
gängen (Gefährten) Anlafs. Auffallenderweise finden sich 
diese Züge sämmtlich westlich einer Linie, welche von Kalt­
eiche über :Marienborn, Tiefenbach, Dahlbruch nach Bracht­
hausen gezogen wird. 

Mächtigkeit und Erstreckung der Gangzüge sowohl, 
wie der einzelnen Gänge sind sehr verschieden; man findet 
solche von wenigen Lachtern Länge bis zu mehreren ta.u­
send Metern Länge, von I bis zu 20 Fufs Mächtigkeit -
ja b is zu stockförmigen Massen, wie z. B. der i\Iüse1?er 
Stahlberg, der fast 90 Fufs mächtig war. Vorzugsweise 
zeichnen sich die Eisensteingänge an Zahl wie an Stärke 
und entsprechenderweise demnach durch ilue Wichtigkeit 
für das Siegerland aus. 

Die ursprüngliche Ausfi.illungsmasse der Gänge besteht 
in Spatheisenstein, der in oberer Teufe meist in Braun­
eisenstein, seltener in Rotheisenstein umgewandelt ist. 

Blei ganz, Blende, Fahlerz und Kupferkies, überhaupt 
alle Schwefelmetalle, sowie Quarz sind stete Begleiter des 

1 • 
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Eisenspathes; sie bilden bei stärkerem Auftreten ge­
schlossene Erzgänge innerhalb einer gröfseren Gruppe für 
sich. -

Die Gänge des Siegerlandes streichen meist in einer 
Himmelsrichtung - nämlich von Osten nach Westen; in­
dessen treten so manche Ausnahmen hierbei - wie auch 
in den sonstigen Eigenthümlichkeiten derselben auf, dafs 
bestimmte Formen nicht festzusetzen sind. 

In dieser aufserordentlichen Mannigfaltigkeit liegt nun 
aber inzwischen gröfstentheils der hohe R eichtlmm, der das 
Siegerland an Eisenstein und anderen Metallerzen so sehr 
auszeichnel. 

Der Umfang des Siegerläuder Gangnetzes läfst sic11, 
selbst wenn man die vielen Parallel-Lagerstätten und Aus­
läufcrgänge nicht mitrechnet - auf 14 gröfsere Gangzüge, 
von denen die wichtigsten hierunter folgen - bemessen. 

a) Eisenstein -Gangzüge : 
1. Müsener Zug - von der Martinshardt bis Varste; 

Richtung NW.-SO. 
2 . Niedersetzener Zug - von Seelbach über die rothe 

Haardt nach Tiefenbach und Niedersetzen. 
3. Gosenbacher Zug - von Hamberg nach Siegen; 

Richtung O.-V•l. Länge etwa 12-1400 m. 
4. Eiserner Zug - von Struthhi.itte bis ZLLr Grube 

Grimberg bei iederd ielphen; Richtung NO.-SW. 
Länge 6000 m. 

5. Eisenzecher Zug - von Römelsberg bis Eiserfeld; 
Richtung NO.-SW. Länge 2000 m. 

6. Gilbcr~er Zug - in der Fortsetzung des vorigen -· 
von Eiserfeld bis Siegen. Länge 4000 m. 

7. Kuhlwalder Zug bei Brachbach, Richtung 0. -W. 
Länge 1400 m. 

8. Hollerterzug bei Dermbach , Richtung 0. - ·'\\'. 
Länge 1900 m. 

9. Bollenbacher Zug bei Herdorf, Richtung 0. - W . 
Länge 800 m. 

10. Füfseberger Zug bei H erdorf, Richtung NO. -s·w. 
Länge 2300 m. 

rr. Ohliger Zug bei Dreisbach, Richtung 0 . - W. 
Länge 600 m. 

b) Erz-Gangziige : 
1 2. Bautenberger Zug - vom H ochseelbachskopf bis 

Wilgersdorf; derselbe rechnet übrigens zur Hälfte 
mit zu den Eisenstein - Gangzügen. Länge 8000 m. 
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13. Buchheiler Zug - von Lippe bis Burbach. 
14. Fischbacher Zug - in Fischbachthal bis nach 

Oberhees bei Creuzthal. 
. Die auf nebenstehender Seite beigegebene kleine Ueber• 

s1chtska1te dient zur Erläuterung. 
Von den wichtigsten Gruben und deren Einzelgeschichte 

wird weiter unten die Rede sein, ebenso von deren Pro­
duktions -Verhältnissen. -

Die Geschichte des Siegerländer Bergbaues zeigt 
Mangels ältester Aufzeichnungen und Ueberlieferungen im 
Gegensatz zu anderen germanischen Berg1·evieren nur ein 
Alter von kaum 1000 Jahren. \.Yährend in Steyermark, der 
Wiege des germanischen Bergbaues, bereits 300 Jahre vor 
Christi die Eisen-Industrie im Gange war - während ferner 
Bergbau-Betriebe im Spessart, in Franken, Hessen, in der 
E ifel im Schwarzwald, im Wasgau etc. - meistens also an 
den belebten Heerstrafsen der Römer - (speziell bekannte 
Erzgänge waren Wiesloch, Ems, Ueckerath, Rheinbreitbach, 
Engelskirchen, Wildberg, :Marsberg, Frnnkenberß', Schleiden 
u. s. w.) theils von römischen Schriftstellern (so Tacitus) 
bereits erwähnt werden, theils durch Funde römischen Ur­
sprungs in den bezügl ichen Grubenbauten deren hohes 
Alter aufser Zweifel gestellt ist - fehlen dem Siegerland 
jegliche Dokumente, an deren Hand sich mit Gewifsheit 
sagen liefse, dafs auf den Siegener Gängen schon zuy 
Römerzeit resp. vor der Völker-Wanderung Betriebe um­
gegangen seien. In einzelnen Bergbaukunden findet sich 
zwar die Notiz, dafs die Römer auch an der mittleren und 
oberen Sieg die Eisengewinnung betrieben zu haben schie­
nen - indessen historische Beweise l1ierfi.ir fehlen, und so 
bleibt dem Geschichtsforscher nur übrig, den Anfang des 
Siegerländer Bergbaues in späteren Jaruhunderten zu suchen. 

Jedoch ist es leicht glaublich, dafs von bergkundigen 
fränkischen und venetianischen Schmieden die Kenntnifs 
von den Metallerzen auf die Bewohner des Landes über­
ging, und vor den Kriegen Karl's des Grofsen im Sieger­
land - wo alle Bedingungen zur Eisengewinnung, Stahl­
steine in den Bergen, Holzkohlen in den \Väldern und Be­
triebskraft in den vielen Bächen, in engem Zusammenhang 
vorhanden waren - bereits eine geringe aber doch gewerbs­
mäfsig betriebene berg - und hüttenmännische Thätigkeit 
vorhanden war. 

In Berücksichtigung, zumal des Umstandes, dafs die 
zuerst in Steyermark zu Anfang des 8. Jahrhunderts an 
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Stelle der ursprünglichen Rennfeuer zu Stück- oder Wolfs­
öfen vergröf.5erten Eisenschmelzen gegen Ende desselben 
Jahrhunderts in Fra11ken (Schmalkalden) sowohl, wie in 
Hessen-Nassau (Wetzlar) eingeführt worden sind, liegt die 
Annahme wohl nahe, dafs auch im benachbarten Sieger-
1and Eisenschmelzen zu gedachter Zeit, mithin auch die 
dazugehörigen Bergbau -Betriebe, existirten. 

Damit würde dann der Siegerländer Bergbau sogar noch 
älter als die Harzer, thüringische (hennebergische) und schle­
sische i\fontan-Industrie zu nennen seü_,. 

Fafst man übrigens die Gründung der Bergstädte als 
Anhalt für den eigentlichen Beginn des betreffenden Berg­
baues in's Auge, so gehört, da die Stadt Siegen''') A11fangs 
des 13. Jahrhunderts nach einem Brande wieder aufgebaut 
worden sein soll, das Siegerland immerhin mit zu den ehr­
wiiJ·digsten Repräsentanten des allerersten deutschen Berg­
baues. 

Die historische Literatur, welche Nassau-Siegen betrifft, 
ist ziemlich reichhaltig - doch bewegt sich dieselbe durch­
weg auf politischem Gebiete - umfafst mehr Allgemein­
Geschichte, a1s speziell die Gewerbsthätigkeit des Landes. 
Von besonders für vorliegende Arbeit wichtigen historischen 
"'erken seien hier angeführt: 

1. K1u:~mR: Origines Nassovicae, in welchen sich die 
Urkunden über die Siegener Münze aus 1224 u. a. m. 
finden. 

2. C. F. KEl,LER: Geschichte Nassau's von der Refor­
mation bis Ende des 3ojährigen Krieges. 
(Notiz über den Bergbau im 16. Jahrhundert) 

3. ULLRICH: Landes- und Kirchengeschichte von Nassau. 
4. SCHLIEPHAKR: Geschichte von Nassau. 
5. Annalen des Vereirls für Nassau'sche Alterthumskunde 

bringen Band 14 Seite 124, Band 15 Seite 317 Ab­
handlungen über den Nassau'schen und Homburg­
sehen Bergbau. 

6. ERHARD: Codex ä iplomaticus Sigensis, Manuskript 
im Staatsarchiv zu Münster. 

7. BECHER: Mineralogische Beschreibung der Oranien­
Naussauischen Lande. 

8. Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Rhein­
land und ""estfalen, 18491 Seite 322, betreffend eine 

•) Leoben dntirt aus 1280 - das alte Liuhen war 1268 nb­
:gcl>rnnnt. 
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Abhandlung von v. DECHE:-1: Beschreiburg der Ueber­
sichtskarte «Bergreviere an der Sieg~; und Band 12, 

ebenfalls v. DECHEN: Geognostische Uebersicht des 
Reg.-Bez. Arnsberg. 

9. Statistik des Kreises Siegen von K. F . ScHEN"K. 
10. BRASSERT: Bergordnungen der preu[sischen Lande 

und andere im Text dieser Arbeit angezogene Bücher 
und Schriften. 

Die Stadt Siegen wird urkundenmä(sig zuerst im 
Jahre 1224*) erwähnt, es übten dort der Graf von Nassau 
und der Kurfürst von Köln - dem seit u8o das Herzog­
thum \:Vestfalen vom Kaiser zugesprochen war - gemein­
scha~liche Hoheitsrechte aus, indem der Graf Hr.1NRICH zu 
Nassau dem Erzbischof ENOELUERT zu Köln die Hälfte der 
ueu gebauten Stadt Siegen überliefs. Graf HEINRICH, mit 
dem Zunamen der Reiche, war der Stammvater der ras­
sauischen Regentenhäuser und - nach KRE~IER'S Nassau­
scher Geschichte - der Wiedererbauer (?) der Stadt Siegen. 

Die beregte Urkw1de aus dem Jahre r224, woraus Vor­
stehendes geschöpft, lautet im lateinischen Text wie folgt: 

In 11ominc sa11ctae et i11dividue Trinitatis. 
E11gclber/1ts Dei gratia sa11ctae Colo11ie11sis Ecclcsiac 

archicpiscop11s universis Christi .fidelibus in perpet11-11111. 
Novcri11t 1111iversi ad quos praese11s pagina perveneril 

quod opidi Sigc de 11ovo constructi Comes Nassowemis i11 
111oneta tclo11co et 011111i jttrc s110 medietatem 11obis cf ccc/esiae 
beati Petri Colo11ic11Si libcrc controdidit et abso/11/e - eo ad­
jecto quod 11euter nostrum civem vel Castella1111m aliq11e111 si11,: 

,.) Dr. GURLT sagt in seiner Bergbaukunde, dafs anno 1079 bc. 
rcits Siegencr HUtten und annn 1288 die Siegener Stahlschmieden 
erwähnt werden. Jn den Geschichtsquellen der Königlichen Archive 
ist hierüber kein Beleg zu finden; auch kommt die Stadt Siegen erst 
anno 1224 urkundlich ,·or, sodafs 2 Jahrhunderte früher der Name 
der Stadt oder des Landes schwerlich historisch nachweisbar bleibt. 

Der Tradition nach sollen im Sieger land im 13. Jahrhundert die 
sogenannten Blauofen (Schmelzen von 10' Höhe mit geschlossener 
Brust) zuerst in Aufnahme gekommen sein; im 15. Jahrhundert waren 
übrigens im Siegerland schon Hochöfen von 20 bis 22' Höhe in 
Brauch. 

Unterm 21 . Juli 1443 wurde die älteste (deutsche) Verordnung 
Uber die nassau-siegenschen Hütten unter dem Namen: ,Weisthum, 
wie es mit dem Schmelzen und Mahlen zu halten, so 2 Huucn oder 
~fühlen in einem Graben gehen, erlassen. 

Anno 1444 waren im Siegerland schon 29 Ilillten vorhanden; 
die noch heute im Betriebe befindliche Jlainer IIUtte datirt aus 1490. 
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t<l11se11stt et volttnlate altcrius in opido focabit memorato. Et 
1d l,aec rata et in co11v11/sa pcr111a11ea11t praesenlem paginam 
tam nostri quam tlicti comitcs sigillis duximus comm1t11iri. 

Acta s1111t liacc Co/011iac 011110 gratiae I224. 
(KRE)IER: akademische Beiträge, 2. Bd. S. 25r.) 
(L..\COlllBLET: Urkundenbuch für die Geschichte des 

Niederrheins, 2. Bd. S. 65.) 
(K1rn~mR: Origines Nassovicae, pars I p. 410.) 
Die Stadt Siegen besafs also bereits im Jahre 1224 eine 

2\Iiliize, welche aller Wahrscheinlichkeit zufolge inländisches 
::iilber (wohl von Grube Landscrone) vermünzte. Dies wäre 
somit die älteste Urkunde des Siegerlandes, die indirekt 
auf den Bergbau Bezug hätte. Bestätigt wird d iese An­
nahme durch eine zweite, denselben Gegenstand betreffende 
Urkunde aus dem Jahre J252, wonach CoNRAD, Erzbischof 
zu Köln, den beiden Grafen 'WALRAM und ÜTTO von Nassan 
anstatt einer Verbessenmg ilU"er Leben seine Einkünfte zu 
Siegen verschreibt. 

Diese letztere Urkunde folgt hier gleichfalls im la­
teinischen Text: 

(Jnivcrsis Christi jidclib11s praesc11/es Littcras visuris 
Co11rarl11s Dei gratia sa11ctae Cu/011ie11sis Eccfcsiae archiepis­
cop11s safutem in Sa/1tlis auctore. 

Praescntis scripti testimonio protesta111ur, Quotl /lOS attm­
dt'lltcs devola obscquia . quac di/ccli co11sa11gui11ei et fideles 
110s/ri 1,f/a/fcramus t't Otto Comites de Nassowe, nobis et 
Ecclesia.· actimus impendcrunt et e.x:hibcre poterunt in J11t1tn1111, 
tlc jideli11111 nostrorum co11silio ipsis dare pro111ittim11s qui11-
gcntas marcas dcnarz·orum Colo11ie11sitt111 XIT Sofidis pro 111arca 
computatis atl e111cndationc111 s11or11m quac ab eccfesia 11ostra 
vbti11ent plu:odorum, pro quibus q1ri11genlis marcis Dictis co-
111itib11s de 1Vassowc proventus 11ostros ap11d Sygi11, vitleficet 
lhcloniorum petitionem, mo11etae et Judeontm deputa111us et 
assig'llamus recipicndos, Tam di11 quousque qttingentae marcae 
per 110s ac per 11ostros Succcssores .fuerint persolutae, Ila 
la1111!11, quod sie provwtus Judeor11m et mom:tae contigerint 
aucmentari, 110s partem quae proccss1t temporis aucmc11tala 
Juerit cum ipsis comitibus aequafiter particmttr . . . . . . . . 

Datum apud 0Jlo11iam amw Domini I2J2 Sabbalo ante 
a11mmciatio11e111 beatae Virgini.s. 

Inhaltlich dieser Urkunde verschrieb also der Kölner 
Erzbischof seine Einkünfte aus der Siegener Münze, des­
gleichen Zoll und Steuer - Regal - sowie solcl1e von den 
Juden - für 500 „ft Pfennige an die Nassau'schen Grafen. 
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(K.RE~!ER: Originum Nassovicarum, pars I p. 43 r.) 
Im selbigen Jahrhundert wird der nahe bei Siegen ge­

legene, durch den Eisenstein-Bergbau wichtige Ort Eiserfeld 
~uerst in einer Urkunde vom Jahre 1292 1 Monat Oktober, 
m die beati Remig-ii erwähnt. ECKEH1\RD VON HELFENBERG 
eignet darin dem Siegener Bürger VRAYZ den Zehnten zu 
Ysernvelde zu. 

Die älteste Bergwerks-Urkunde des Siegerlandes betrifft 
die heutige Blei- und Silbererzgrube d,-andscrone» bei Wilns­
dorf, südöstlich Siegen. Kaiser ADOLF (von Nassau) be­
lehnte am 26. Februar 1298 seine Vettern HEINRICH und 
E~IICHO, Grafen zu Nassau, mit dem Bergwerk am Ratzen­
scheidt und mit anderen Bergen in il1ren Landen, wo man 
Silber suchen und finden könnte. Siehe weiter unten den 
Text der Urkunde. 

Von selbem Bergwerk am Ratzenscheidt, dessen reiche 
Erzlagerstätte noch heute L iebfrauengang genannt wird, 
folgt zwei J ahrhuuderte später eine zweite Belehnungs­
UrkLmde, vom 14. Juli 1489, in welcher Graf JOJ-lANN zu 
Nassau der damaligen Gewerkschaft Verleihung und Ver­
fassung ertheilte. Die Grube hiefs derzeit : Zu unser lieben 
Frauen am Ratzenscheidt, und war - wie die Regel in 
Deutschland - in 32 Stämme (1 Stamm zerfiel später in 
4 K ux - daher die Theilung in 128 KlLXen) eingetheilt. 

Die vornehmsten Gewerken waren Graf JOHANN zu 
Nassau mit 14 Stamm, seine Mutter, der Graf GOTTFRIED 
VON EPPENSTEIN, der Ritter HERM. Sc11ENJ<, der Hofmeister 
H,\NS VON DOR.'lßERG, H1mir. VON l-lEIGER1 E~L\IBR!Cll VON 
NASSAU, HER~!. VON LOE u. A. m. 

Aufser dem Zehnten, der an den Landesherrn in 11atttra 
zu entrichten war, wurde nach Deckung der Ausgaben 
(«wenn der Verlag erstattet») der Kirche zu Siegen - in 
unser Frauen Ehre geweiht - der hundertste Zentner Stuff­
erz dotirt. 

Im .Mittelalter sollen die Erzanbrüche des Liebfrauen­
ganges - darunter viel gediegen Silber - · aufserordent)ich 
ergiebig gewesen sein und die Bergleute viel Geld verdient 
und zufolge dessen ein lockeres, flottes Leben: geführt 
haben. Insbesondere wurde nach dem Zechen fleifsig ge­
tanzt, und noch heute heifst ein freier Platz bei \Vilnsdorf 
der Tanzplatz. 

Literatur : ENGELS, Beschreibung der Landscrone, ein 
Beitrag zur Nassau'schen Berwerksgeschichte, Herborn 1803. 

Oberbergrath Dr. BECHER (KARSTEN's Archiv Band r8 
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Seite 22) sagt liber die Ergiebigkeit des Liebfrauenganges 
in diesem Jahrhunderl wie folgt aus: 

1n den 4 Quartalen 180-+ und in Reminiscere 1805 
lieferte die Landscrone auf 231

1, Stämme, die dem Haupt• 
gewerken gehörten, und zu welchen dieser durch Kauf und 
durch Bezahlung des Stammes mit 4-600 Thaler gekommen, 
für 68 ooo Gulden Metalle an Silber und Blei und etwas 
Kupfer, die auf der sogenannten Buchheller Hütte bei Bw-­
bach in Grund Seel- und Burbach, die ein Eigenthum des 
Hauptgewerken war, produzirt wurden. 

Der Erzgewinn in den beiden Jahren betrug 7807 Ztr. 
und 33 Pfd.; von 1802 bis Crucis 18141 wo das Werk durch 
Stillstand in's Freie fiel, überhaupt 16 7 rr Zentner 74 Pfd. 

Die Erze ,·on 1794 bis 1801 mit 16441 , Ztr. noch dazu 
gerechnet, beträgt die Summe des Erzgewinnes 18 356 Zt.r. 
rnrzüglicher Bleierze. Es ist wohl nicht unangenehm, weiter 
nachrichtlich aufzubewahren, dafs bei den ausgezeichneten 
Anbrüchen des Göpelschaclltganges anno 1805 auf einer 6 Fufs 
hohen und 6 Fufs langen Strofse 3 Schüsse bei 30-36 Zoll 
liefen Bohrlöchern 120 Zentner reinen mit Fahlerz einge­
sprengten Bleiglanz warfen, und im Oktober desselben Jahres 
in 2 achtstündigen Schichten 130 Zentner Bleierze gewonnen 
wurde11.i, 

Von 1815 bis Quartal Luciae 1 821 war die Landscrone 
ein landesherrliches Freies, Beweis, dafs die Anbrüche ver­
schwunden waren; erst 182J entschlof.s sich eine Gewerk­
schaft zur \Yiederaufnahme des Betriebes, der bis zur Stunde 
fortdauert, indefs keine so reiche Ausbeute, wie in der Vor­
zeit, mehr liefert. 

Die oben erwähnte Urkunde aus dem Jahre 1298, worin 
Kaiser Ano1,F den Grafen HELNRICH und E:\IICHO zu Nassau 
fiir ihm und dem Reiche zu leistende Dienste 1000 Jfl 
Pfennige verschreibt und für diese Summe ihnen die Berg­
werke am Ratzenscbeit (Landscrone) \'erpfändet, lautet in 
lateinischem Text wie folgt: 

1Vos Arloifus Dei gratia Rom. Rex scmpcr a11gust11s; 
Ad 1111i11ersor11111 11oticia111 21olt1111us pcn,e11ire Quod 11obifiu111 
1•irorum f-:lei11rici et E111ic/1011is Comitum de JVassowe ac ip­
sort1111 .fra/rum patr11or11m 11oslror11111 et jideli11111, probitatis 
O}t'ra altc11rlmtcs ipsos in vasal/os nostros et l111pcrii duximus 
co11q11irem/os Da111t's eis proptcr hoc .Alil/c Jliarcas dmariorum 
Colo11irnsit1111, Tribus .lial/ensibus pro dmario computa11dis . 
. EI quia farata111 pt·c1111iam 11011 l1abcm11s, eisdem Comitibus 
a,· cor11111 .fratribus pro peumia l111j11s111odi JJ1011tcs Ratzcu-



sclt~it a!m 011111ib"s in eis i11ve11ie11dis duribus et pcrpcti11wtiis 
umversis, ac alios 111011tcs sitos in corum districtibus ubi Ar­
gentum quaeri et i11ve11iri poterit - obligamus tam di11 c"m 
om11i tttilitate sua possidcudos pariter et liabc11d()s. q"ousq"e 
dictis Comitibus ac eonmi fratribus per Nos <mt Nostros in 
Emperio Successores dictae .Mille Ll1arcac f11eri11t persol"tae. 
Quibus solutis eas co11verte11t in praedia a 11obis et .lmpcrio 

fcodali titttlo posside11da praesentium lcsti111011io litcrar11111 
11ostri Sigilli robore signatantm. , 

Datum iu Frideberg A11110 Domini ,298 .!V. kal. Jl:farcii. 
Reg11i vero .LVostri a11110 Se:)..fO. 

Die weiter angezogene Urkunde über die Landscrone 
aus dem Jahre 1489 ist in deutschem Text ausgefertigt und 
lautet wie folgt : 

Johanns Grafen zu Nassauw Verordnung und Privi­
legium wegen des Berckwercks uff der Rottscheyt. 

Wir Johann Graue zu Nassauw pp ........... . 
. . . darum so haben wir das Berckwerck uff der Rott 

scheyt so viel da funden ist und hinfür da funden und ge­
öffnet wirt In der egerurten Pfleg und sonderlich die recht 
fondgrub, die nu zu «unser lieben Frau wen» genannt sein 
soll - mit den alten schecht (Schächten) und stallen und 
aller gerechtigkeit nach berckwcrcks-Ordnung des Rotten­
scheits afs sonder gnaden umb truwer Dienste willen Yer­
luwen und verlyhen wie eins yeden fryen Berckwercks recht 
und gewohnheit ist. Jm und mit craft dicfss Briefs mil 
uns und diesen nachbenannten unseren lieben getrawen, 
und besoncler als Stemmen (Stämmen) wie dann solich 
obgerurt Gebirge und berckwerck benannt gelegen und in 
32 bei! bestimmpt und geteilt ist, nämlich (folgen die 
Namen der Gewerken, Zehnten-Vorschrift, Kirchendotirung 
und aUgemeine Berg-,Vohlfah1ts-Verordmmgen) ...... . 

Datum uff IVIontag nach St. Kilianstag 1489. 
Aus dem 14. Jahrhundert stammt die erste, den Eisen­

stein-Bergbau des Siegerlandes betreffende Urkunde, und 
zwar über den Müsener Stahlberg (Steinberg), welche weiter 
unten in Abschrift folgt. 

Die Geschicl)te des Müseuer Stahlberges giebt ein voll­
ständiges AbbiJd des Siegerländer Eisenstein-Bergbaues, 
weshalb auf dieselbe hier näher eingegangen werden soll. 
Es unterliegt keinem Zweifel, dafs auf dem mächtigen Stahl­
bergsgange, der den reinsten Spatheisenstein, das beste 
Rohmaterial für die Siegener Stahlschmiede, lieferte, in den 
alten kriegerischen Zeiten eifrig q.gebergt wurde, wie denn 
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auch der Stahlberg in keinem Kriege - selbst nicht im 
3ojährigen Kriege - aufser Betrieb gekommen ist. 

Oberbergrath Dr. BECHER zu Bonn sagt 1829 in KAR· 
STE~'s Archiv, 1. Folge, Band 18 Seite 281 wie folgt über 
den Stahlberg:, 

«Es werden nur wenige deutsche Grubengebäude sein, 
die wie der Stahlberg zu Mlisen den ununterbrochenen 
Betrieb seit dem Jahre 1313 (woraus die erste Urkunde 
stammt) - jedenfalls noch früher - auf einem und dem­
selben Gange und einem und demselben Stahlsteinmittel, 
das 80 Lachter lang ist, 'i'tnd Stellen hat, auf welchen der 
Stahlstein 12 Lachter mächtig bricht, bis auf den heutigen 
Tag nachweisen können. 

Weiter ist es von dem Stahlberge wohl bemerkens­
wcrth, dafs derselbe höchst wahrscheinlich r.u den wenigen 
Gruben gehört, die nie Zubufse erfordert, sondern von dem 
ersten Fäustelschlage an gleich Ausbeute gegeben, oder zum 
:i.llcrwenigsten sich freigebaut haben. Nicht weniger wahr­
scheinlich ist es, dafs der Stahlberg, oder, wie er bei den 
Alten hiefs, der Steinberg (Stenberg) im Alter ein Jahr­
hundert, vielleicht auch mehrere über das Jahr der ersten 
Urkunde hinausreicht. Dies ist wohl keine blofse Ver­
muthung, wenn in Erwägung gezogen wird, dafs im 
Jahre 1255 bei der bekannten J3rlidertheilu.ng zwischen dem 
Grafen \VALRAM und ÜTTO zu Nassau schon ein bedeuten­
der 13erg • und Hüttenbetrieb im Nassau'schen und haupt­
sächlich im Lande Siegen gewesen sein müsse u. s. w.~ 

In der Theilungsmkunde I datirt von Nassowe I den 
17. Der.ember 1255, nach damaliger Sitte in lateinischer 
Sprache abgefafst, kommt als Zeuge ein Urahn des Ministers 
!.<'reiherm VON u~n zu:-1 STEIN unter dem Namen HENRICUS 
DE LAPIDE vor. 

Der :l\Iüsener Stahlberg gehört sonach unbedingt zu 
den ältesten Gruben des Siegerlandes und ferner wegen 
der Dauer, während welcher er in Ausbeutung stand, sowie 
in Folge der grofsen Mächtigkeit seiner Lagerstätte, nicht 
minder wegen der YOrzliglichen und reinen Qualität seines 
Eisenspathcs I der vorzugsweise zur Darstellung des be­
rühmten Siegener Stahles diente, zu den ersten und wich­
tigsten Gruben des Landes. 

Bei dem hohen Alter des Werkes fehlt über das Ent­
stehen desselben jede sichere Nachricht. Jedenfalls mufs 
es im 13. Jahrhundert schon in vollem Betriebe gewesen 
sein, indem aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts die älteste 
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Urkunde über dasselbe herrührt. Dieselbe datirt vom 
4. Mai 1313 und bezieht sich :.mf ein Abkommen zwischen 
dem regierenden Grafen zu Nassau und dem Ritter VON 
HArncHEN (voN DEM HANl~) bei Siegen wegen des Zolles 
vom Müsener Stahlberg. Siehe unten. 

Die nächstfolgende Urkunde aus dem Jal1re 1538 ent­
hält einen Kauf-Konb·akt über einen Antheil am Stahlberg. 
Siehe unten. 

Zwischenzeitliche Aufzeichnungen und Ueberlieferungen 
aus der mittelalterlichen Glanzperiode des Stahlberges sind 
nicht aufzufinden; nach den ältesten Notizen aus dem 
16. Jahrhundert bauten auf dem Ausgehender des Stahl­
berges 6 Gev;•erkscha~en Lehn- und Wehrfelder: 

r. Die Hohlweger Gewerkschaft. 
2. alte Zechen-
3· " Hartenberger 
4. Hochgruben-
5· Rhein-
6. » V{üster ~ 

» 
)> 

Es ist begreiflich, dafs bei dem Nebeneinanderbestehen 
dieser kleinen Betriebe Schwierigkeiten technischer und 
rechtli..cher Natur unausbleiblich waren, umsomehr, als nach 
einer Urkunde vom Jahre r6u aufser den obigen 6 Gewerk­
schaften noch 5 neue im Laufe der Zeit hinzugekommen 
waren, welche 6 Schächtchen: 

a~ der neue Zechen - Schacht 
b , Backofen- » 
c i Bräfser - ~ 

d~ , Rassen - ~ 
e ~ Sürkesberger • 
f , Lämmer- ,, 

bebauten. 
Nachdem anno 16n der 150 Lachter lange und auf 

der 5. Etage des Stahlberges eingekommene Molzekuhler 
Stollen begonnen war (wohl gemeinschaftlich YOn den be­
theiligten Berg- und Hüttengewerken), wodurch nach § 7 
der kleinen Nassauer Bergordnung eine Enterbung mehrerer 
Gewerkschaften beYorstand, erfolgte anno 1631 die Con­
solidati.on aller obgenannten Einzelgewerkschaften unter dem 
Namen: Müsener Stahlberg sammt Beilehn, welche dmch 
gräfliches Edikt, d. d. Müsen, x. Mai 1648, genehmigt wurde. 

Die Grube wurde in 312 i\fafs Stein (Kuxen) , ent­
sprechend 312 vorhandenen Hüttentagen, getheilt, an wel­
chen betheiligt waren: 
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1. die Landesherrschaft resp. die Loher 
Rohstahlhütte mit 

,, die Burgholdinghauser Hütte mit . 
3. Allenbacher ~ 
4. Dahlbrucher , ) 

55 Kux. 
52 l) 

S4 » 
55 , 

5. beiden l\Iüsener Hütten 49 + 47, 
mit zusammen 96 » 

Nachdem Anfangs d. Jahrhunderts die Hütte zu Allen­
bach eingegangen und deren Betriebszeit mit derjenigen 
der Dahlbrucher Hütte vereinigt worden war, besafsen 1836 
von den Privathütten : 

r. die Dahlbrucher Hütte . 82 Antheile, 
2. die beiden 1\fösener Hütten zusammen 123 » 

Die Haushalts-Verfassung der Gewerkschaft des Mü­
sener Stahlberges war abweichend von anderen jüngeren 
Siegencr Gruben wie folgt hergebracht: 

Der gewonnene Stahlstein wurde alljährl ich verloost. 
Jedes Loos enthielt 1731 

3 Wagen Spath, wovon nach Ab­
zug des herrschaftlichen Zehnten mit 17 1h Wagen - noch 
156 Wagen zur Verloosung verblieben. Bei 312 Mars Stein 
(oder Kux) kam demnach in jedem Loose auf den Kux 
1
/ , Wagen Stein. Der Wagen wurde zu 2 Fuder = 24 Mars 
= ca. 48 Zentner gerechnet. Der Bergmeister revidirte all­
jährlich die geaichten ,.-vagen und Karren. 

Der Müsener Spath durfte mit anderem Spath nicht 
vermengt, sondern mufste rein verblasen werden, daher die 
Bezeichnung: reiner Müsener Gnmd. 

Bei Beginn der preufsischen Verwaltung 1817 blieb die 
alte Kux-Eintheilung ausnahmsweise bestehen; dieselbe ist 
meist jetzt gegenstandslos geworden, da nur noch 2 Be­
thcil igte ~·orhanden sind , nämlich der Köln- Müsener Berg­
wer.ks-Verein mit s,6 (derselbe kaufte 1856 dem Fiskus 
dessen Antheil am Stahlberge ab) und der Graf VON 
Ft1RSTENBERG-lliRDR1NGEN mit ' ,6. 

Wegen des hohen Alters besafs der Sta.hlberg bis zum 
Beginn dieses Jahrhunderts keine Belehnungs - resp. Ver­
leihungsurkunde und keine bestimmte Feldesgrenzen. Durch 
Kabinetsordre ,·om 22. Okt. 1825 wurde die Berechtigung auf 
ein ge,·iertes Feld genehmigt und laut Urkunde, d. d. Bonn, 
26. Nov. 1827, resp. Berlin, 23. Dez. 1827, eine Verleihung 
von 26r 193 • Lachtern ausgesprochen und ausgefertigt. 

Zu Anfang YOrigen Jahrhunderts war der Preis eines 
Kuxes am Stahlberge auf 200 Thaler heruntergegangen, da 
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bedeutende Brüche die Baue gefährdeten. Der Stahlberger 
Gang streicht auf ca. 70 Lachter Länge in einer i\lächtig­
keit von 10-13 Lachtern, war in früheren Zeiten sehr un­
regelmäfsig bebaut worden, und erhielt erst seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts ein Abbau-System, als welches 
der Etagenbau eingeführt wurde, der mit 10 Etagen, a 5 bis 
6 Lachter, bis zur Sohle des anno 1740 begonnenen Stahl­
berger Erbstollens reicht. Letzterer wurde am 5. Juni J780 
vollendet. Bis dahin wurden die Erze mittelst zweier Treib­
schächte und Wassergöpel, welche der Oberbergmeister 
JUNG erbaut hatte, in Körben \"On ca. 230 Pfd. Inhalt zu 
Tage gefördert; Hundeförderung trat erst ein, als 1840 der 
Stahlberger Erbstollen zur Förderung (Wagenförderung) ein­
gerichtet worden war. Die Fahrung geschah auf Treppen. 

Am Müsener Stahlberg wurde zuerst im Siegerland das 
Bohren und Schiefsen eingeführt (1613 vom Oberbergmeister 
:MARTIN ,vmcoLD zu F reiberg erfunden, r687 von CARL 
ZuMBE durch Anwendung eines Besatzes des Bohrloches an 
Stelle des hölzernen Schiefspflockes, sowie ferner 1688 durch 
den Harzer Oberbergmeister SIEGER durch Anwendung der 
Schiefsröhren an Stelle der Schwefelfaden verbessert). 

Doch selbst bei der Bohr- und Schiefsarbeit stellte der 
1\lüsener Stahlberg friiher ein grofses Kontingent an Berg­
Invaliden, verursacht durch den feinen metallischen und 
manganhaltigen Staub, den die Häuer während der ganzen 
Schicht einzuathmen genöthjgt waren. So erwähnt BECHER, 
"Mineralogische Beschreibung der Oranien- Nassau'schen 
Lande, dafs im Dorfe Müsen bei 120 Haushaltungen anno 
1789 sich 41 Wittwen befunden hätten, deren Männer, Berg­
leute vom Stahlberge, sämmtlich an Brustkrankheiten und 
resultirender Abzehrung verstorben seien. 

Die Spathstein-Produktion wurde entsprechend dem 
festgesetzten Hütten-Konsum eingerichtet; so förderte man 
anno 1585 von Gertraudis (16 . .März) bis r6. l\fai desselben 
Jahres - also in 2 1'Ionaten - 15 Wagen Stein (ca. 700 Ztr.); 
d ieselben bestanden in 12 Wagen weifsen Stein (Spath) und 
3 Wagen braunen Stein (Brauneisenstein, der als Hut. des 
Spatheisensteines auf dem Ausgehenden brach). In der 
Mitte YOrigen Jahrhunderts betrug die höchste Produktion 
ca. 3000 Tonnen. Von 1760 bis 1787, also in 27 Jahren, 
lieferte der Müsener Stahlberg 24 090 Wagen Stein, d. i. über 
1 "Million Zentner resp. pro anno rund 40 ooo Zentner. Als 
interessante 'Preisunterschiede erwähnt BECHER a. a. 0., dafs: 
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1585 der\\'ngcn MUsener Spalh (ca. 40-48 Ztr.) r Thaler auf der Halde 
Braun 24 Albus • 

1789 • • » Spath dagegen rt - 12 Thaler • 
• • Braun 3- 4 

gekostet hätten. 
Auch wi_rd angefülut, dafs anno 1570 der Zehnte des 

Stahlberges, der an den Stadtschöffen JoH. MorsEN zu 
Siegen auf 6 Jahre verpachtet war - jährlich J20 Gulden -
anno 1621 bereits 150 Gulden betragen habe, von denen 
nach Abzug der Besoldung des Bergmeisters (wohl antheils­
weise zu verstehen?) noch 114 Gulden in die herrschaftliche 
Kasse geflossen seien. 

Im Jahre 1836 betrug die Förderung auf dem Stahl­
berge 4192 Tonnen, lL ro Ztr., Stahlstein, ein Quantum, wel­
ches für die betheiligten Rohstahlhütten wegen der durch 
die Gesetzgebung be_schränklen Betriebszeit völlig ausreichte. 

Noch zt1 erwähnen aus dem Betriebe dieses Jahr­
hunderts bleibt, dafs im Jahre 1825 der tiefe Kronprinz 
Friedrich ·wilhelm-Erbstollen angesetzt worden ist, welcher, 
1932 Lachter lang, den Stahlberger Erbstollen 30 Lachter 
unterteuft, sowie dafs man 1855 zu einer unterirdischen 
Förder-Dampfmaschinen-Anlage, derzweiten im Siegerlande 
(die erste auf Landscrone), überging. 

Im Jahre 1836 wurde 7609 Thb·. 24 Sgr. 7 Pf. Ausbeute 
am Stahlberge abgeschlossen. Vom Jahre 1816 bis Schlufs 
1836 belief sich die Gesammt-Ausbeute auf r33 550 Thlr. 
r Sgr. 2 Pf.*) 

Literatur über den Müsener Stahlberg: BECI-rnR, Mi­
neralogische Beschreibung der Oranien-Nassau'schen Lande, 
Marburg 1789. 

NöGCERATH: die Grube Stahlberg bei Musen,. in: Zeit­
sc/1rift fiir Berg-. Hiitten- u11d Salimmuesc11 im preußischen 
Staate. Band XI Seite 63. 

Die beiden Urkunden vom Müsener Stahlberg, lahr­
hunderte lang im fürstlich Oranien-Nassau'schen Archiv zu 
Dillenburg, jetzt bei dem KöniglichenOberbergamt zu Bonn 
aufbewahrt, lauten in hochdeutscher Uebersetzung wie folgt: 

A. Urkunde vom 4. Mai 1313, betreffend den Zoll vom 
Stahlberg. 

•) Leider ~ind die Betriebs -Resultate des frUher so berühmten 
MUscncr Stahlberges im letzten Decennium von Jahr zu Jahr schlechter 
nusgcfallcn: der Stock keilt sich nach der Tiefe w aus; die Besitzer 
hnbcn <lnher den Betrieb im lt,tztcn Jahre sistirt. 



19 

dch FRIEDRICH von dem Hane und GorrFRIED mein 
Bruder thun kund allen denen, die diesen Brief sehen und 
hören lesen : dafs unser Herr Graf HEtNErCH von Nassau 
und seine eheliche Frau Gräfin ADELHEU) und ihr K ind 
und ihre Erben mögen lösen von uns und von unseren 
Kindern und von unseren E rben zu welcher Zeit sie wollen 
für 50 .;lt Pfennige den Zoll auf dem Steinberge zu Müsen, 
den sie uns und unseren Frauen und Kindern und unseren 
Erben haben bewiesen (zu Lehn gegeben) für 5 .J!l Goldes 
zu erblichem Lehn zu besitzen, ohne das andere Gut, das 
sie uns und unseren Erben bewiesen I ginge der Zoll ab. 
Wenn das geschähe, dafs sie das Gut löseten, als vorge­
schehen ist I so sollten wir sie beweisen 5 Jll Goldes auf 
unsere Zechen und sollten die von ihnen zu erblichen Lehn 
haben. Zu einer Urkunde und zu einer Befestigung dieser 
Dinge ist dieser Brief besiegelt mit meinem Ingesiegel 
FRtEDRICH's ,·on dem Hane. Auch hat Herr EBERHARD 
CuLBo und Herr CoNRAD VON BrKKEN ebenfalls ihr ln­
gesiegel beide in diesen Brief gehängt, und ich GOTTFRIED 
von dem Hane, da ich kein Insiegel ·11abe1 untergehe mich 
unter d ie drei Ingesiegel, die an diesen Brief gehängt sind. 

Dieser Brief wa1·d geschrieben und gegeben nach 
unseres Herrn Geburt 1313 Jahr des nächsten Tages des 
heiligen Kreuzes, das erfunden ward. (Kreuzerfindung.)-. 

B. Urkunde ,•om 17. Oktober 1538, betreffend Kux­
Verkauf. 

«Kund sei aller mä'nnich mit diesem Briefe, dafs wir 
KrLIANUS THEIS zu Ernstdorf Eheleute für uns und unsere 
Erben recht und redlich zu Erbe verkauft haben und hier­
mit in Kraft dieses Briefes erblich verkaufen unser vier und 
zwanzigstes Theil auf dem Müsener Berge im Atrechl 
sammt des Atrechts ein und zugehöriger Gerechtigkeit, da­
von nichts ab- noch ausgenommen, den wohlgeborenen 
H~1Tn H errn WILHELM Grafen zu Nassau-Catzenellenbogenn, 
Vianden und D ietz, unsern gnädigsten Herrn, seiner Gnaden 
Erben oder wer diesen Brief mit ihrem guten Wissen und 
Willen inne hat - - für und um 52 Rädergulden gänger 
guter Siegener läufiger Währung, deren wir entrichtet sind, 
sie quitt- und loszählen und sagen, sollen währen wie ge­
,,·öhnlich und recht ist; haben auch diesen Verkauf 3 Sonn­
tage nach einander laut der Ordnung lassen aufrufen diesen 
Brief hören lesen, und auf die Berggerechtigkeit erblich 
verzichten sonder Gefahr und Arglist. Zeugen sind ge­
wesen Scm:UERHENN zu Ernstdorf und der Schullehrer :-.u 

2 
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LitLfeld. Das zur festen wahren Urkunde haben die ehr­
samen Herren CONRAD Bergmeister zu Siegenn, LISENN 
HmNRICH von ErsERFELD, HEI.N NuROT, beide Schöffen, und 
?war die Schöffen gemeinsam daselbst auf unsere, Tm:rs und 
Ehefr::rn, Verkäufer, obgenannte Bitte ihre Gerichtssiegel an 
diesen Brief gehängt, unseres gnädigsten Herrn Gerechtig­
keit unbesd1adet. 

Gegeben Donnerstags nach Galli Tag anno domini 1538.» 
Hiermit wäre die Reihe der wichtigsten Urkunden über 

den Bergbau im Ffü'stenthum Siegen aus der ersten Hälfte 
des :Mittelalters geschlossen. Bis zur Herausgabe der Nas­
sau-Catzenelnbogischen Bergordnung fehlen geschichtliche 
Urkunden über den Betrieb, die Verfassung und die Ord­
nung der Bergwerke im Lande Oranien-S1egen, also in den 
ersten 5 Jahrhunderten unseres Jahrtausends, völlig .Trotz­
dem ist nicht anzunehmen, dafs es an bestimmten Berg­
rechtsnormen, Gewohnheitsrechten, aus denen sich eine 
traditionelle Bergwerksordnung ergab, in den beregten Jahr­
hunderten gemangelt habe. Schon in der oben befindlichen 
Verleihungs-Urkunde der Landscrone bei Wilnsdorf vom 
Jahre 1489 wird auf die Bergwerksordnung am Rottscheyt 
(Berg, an dem die Grube Landscrone baut) genommen, 
woraus hervorgeht, da(s gewisse Bergbestimmungen und 
Verordnungen im 15. Jahrhundert bereits existirten. Ur­
kundliche Grundlagen fehlen, dieselben mögen wohl nach 
Emanation der Nassau-Catzenelnbogischen Bergordnung als 
wcrthlos vernichtet worden sein. 

Auch der Umstand, dafs im Fürstenthum Siegen be­
reits l443 eine landesherrliche Verordnung über das Hütten­
wesen und die Schlichtung von Hütten-Streitigkeiten er­
schien, läfst ,·ermuthen, dafs damals ebenso früh die legis­
latorische Hand an die Regellmg des so wichtigen und 
ausgedehnten Bergbaues gelegt worden sein möchte. 

Die obige Annahme, dafs die älteren Schriftstücke nach 
Erlafs der ersten Bergordnung einfach kassirt sind, erscheint 
um so glaublicher, als aus den fiiiheren Jahrhunderten reich­
liche Urkunden über Lehens- etc. Sachen aus dem Sieger­
land vorhanden sind. 

Die älteste auf das Siegerland und seinen Bergbau 
bezughabende Bergordnung ist vom Grafen W1LHED1 zu 
Nassau-Catzenelnbogen, d. d. Siegen, T. September 1559, er­
lassen und unter dem Namen: 1 assau-Catzenelnbogische 
Bergordnung bis in die Neuzeit ( 1865) hinein in Kraft ge­
wesen. 
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Dieselbe stimmt im Allgemeinen oft wörtlich theils 
mit der n Jahre früher (1548) publizirten Joachimsthaler, 
theils mit der chursächsischen Bergordnung vom Jahre 1 55.J­
überein, und es geht daraus hervor, dafs ebenso, wie diese 
beiden letzteren aus einer gemeinsamen, älteren Quelle -
der herzog!. Sächsischen Bergordnung vom Jahre 1509, dem 
ältesten deutschen Provinzial-Bergrecht*) - geflossen sind, 
die verschiedenen Bergordnungen des 16. Jahrhunderts, von 
denen hinwiederum die Nassau - Catzenelnbogische die 
älteste in den jetzt preufsischen Landen ist, als der Aus­
drnck des gemeinen deutschen Bergrechtes erscheinen. 
(Berghauptmann BRASSERT: «die Bergordnungen der preufsi­
schen Lande», Köln 1858.) 

Die Nassau-Catzenelnbogische Bergordnung vom 1. Sep­
tember 1559 kam zur Anwendung: 

1. in dem Nassau -Oranischen Fürstenthum Siegen; 
2 . in den jetzigen Aemtern Burbach nnd Neunkirchen 

(freien Grund Seel- und Burbach, nebst Hickengrund), 
und 

3. zufolge Rezeplion in der Grafschaft Sayn-Hachenburg 
und in der Grafschaft Wied (cfr. BRASSER'f, Seite 30) . 

Für den Grund Seel- und Burbach galt die Nassau­
-Catzenelnbogische Bergordnung späterhin nur noch no­
minell, da dort aufser der anno 1556 erlassenen BergfreiheiL 
Kaiser :tvL\xIMILIAN1

S seit 1584 auch Sayn-Hachenburgiscbes 
Recht (gemeinschaftlich mit Nassau) - bis q99 - in Kraft 
stand. Von 1816 bis 1865 waren dort, wie demnächst 
d urch ein Erkenntnifs des preufsischen Obertribunals vom 
20. Oktober 1854 definitiv ausgesprochen worden ist, berg­
rechtlich nur die preufsisch -landrechtlichen Bestimmungen, 
Th. II, Titel 16, § 69 u. ff., gliltig *''') (cfr. BRASSERT, S. 31). 

Mit dem Erlafs des allgemeinen preufsischen Berg­
gesetzes vom 24. Juni 1865 wurden sämmtliche provinzielle 
Bergordmmgen und Deklarationen, somit auch die Nassau­
Catzenelnbogische Bergordnung und deren spätere .\b­
ändenmgen beseitigt. 

Die Nassau-Catzenelnbogische Bergordnung vom 1. Sep­
tember 1559 findet sich wörtlich abgedruckt in BRASSERT: 
«Bergordnungen der Preufsischen Lande», Seite 1 1 und 

•) 30 Jahre älter (1479) ist die Schneebcrger .Bergordnung, 
welche jedoch keine allgemeine Bedeutung gewann. 

*") Vergleiche Zcitsd,rift fiir Berg--, fliittm- 1111d Sali11emu.sm1 

Band IV Seite 2 14-
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lassen wir hier die Anmerkungen des Verfassers zu ge­
dachtem Abdruck abgekürzt folgen: 

«Die Bergordnung des Grafen WILHELM zu Nassau­
Catzenelnbogen etc. ist am 1. Mai 1559 (das Datum des 
Patentes ist der 1. September 1559) erlassen und zu Cölln 
durch JACOB SOTER und JoANNEM Bonu:NIUM anno 1559 
gedruckt worden. Durch eine Verordnung des Grafen 
J OHANN des Aeltercn vom 1. Mai 1591 wurde die Berg­
ordnung erneue1t, bestätigt und in etlichen Stücken abge­
ändert. Die Verordnung ist weder gedruckt noch beob­
achtet worden. Vergleiche BECHER, Mineralogische Be­
schreibung der Oranien-Nassauiscben Lande etc., Marburg 
1789. Als daher F(Lrst WILHELM zufolge Patentes vom 
T. Ma i 1711 eine neue Auflage der Nassau - Catzeneln­
bogischen Gesetze veranstalten liefs, wurde die Bergordnung 
unverändert, nach der ersten Ausgabe von 1559 (in Wetzlar 
durch Gg. ERNST WrNCKLER r 7 r t) wieder abgedruckt. • 
Diesem letzten amtlichen Abdruck hat Berghauptmann 
BRASSERT den T ext der Bergordnung entnommen. 

Die Nassau-Catzenelnbogische Bergordnung enthält 
die Obliegenheiten und Diensteide der fürstlichen Berg­
beamten , der Schichtmeister, Steiger und Bergleute. Als 
Beamte, die den Bergbau vorstehen sollen, werden ernannt: . 

r. Ein Bergvogt. 
2 . Ein Bergmeister nebst Geschworenen. 
3. Bergschreiber und Gegenschreiber. 
4. Hüttenschreiber und lJrobierer. 

Ein jeder Schichtmeister soll 4 mal im Jahre seine 
Rechnung beschliessen und den Bergamtleuten vortragen. ,;,) 
Wie der Bergmeister lehnen soll, besagt Artikel r 2: Eine 
Fundgrube wird zu 84 Lachter, eine i\fa[s mit 42 Lachter 
Länge auf den Gang, d ie Vierung zu 21 Lachter in's 
}:fangende wie in's Liegende, die Wehr zu 14, das Lehn 
zu 7 Lachter vermessen. 

•) Das Gruben-Rechnungswesen im Mittelalter beschränkte sich 
vor Erfindung der Buchdruckerkunst darauf, die in Zahlengröfsen 
(lusgedrUcklen Bergkosten durch Einschneiden von Kerben in Kerb­
oder Schindelhölzcr zu bezeichnen, ein Verfahren, welches man •an­
~chneidcn• n(lnntc, und fllr die Rechnungslage das \Vort •Anschnitt• 
als bergmännische Bezeichnung bis auf den heutigen Tag beibehalten 
hat. Dieses ursprllngliche Verfahren fand cnl,precbende Abänderung 
durch Benutzung der römischen und später der arabischen Ziffern. 
\V:15 den Fortschrift des bergmännischen lluchführens im 16. und 
17. Jahrhundert belriITL, so konzcntrirte sich diese letztere auf den als 
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Unterm 22. ~fai J592 wurde durch den Grafen JOHA:-:~ 
den Aelteren von Nassau die sogenannte kleine Berg­
~rdnung publizirt ( ,Reglement oder kleine Bergordnung 
1m Hochfiirstenthum Nassau-Sigen ); dieselbe betrifft, wie 
Berghauptmann BRASSERT Seite 70 bemerkt, ausschliefslich 
den Eisenstein-Bergbau im Fürstcnthum Siegen, der dort 
im 15. und 16. Jahrhundert immer mehr an Ausdehnung 

Tagebuch geltenden Schichtenzettel, worin die \'erfahrenen Schichten 
(Verdienste der Bergleute und Steiger) eingetragen wurden, und auf 
den Anschnitt. Letdcrer bestnnd in einer periodischen Aufzeichnung 
und Berechnung der beim 13ctriebe der Grube aufgelaufenen Kosten 
inclusive )latcrialien, sowie der eingegangenen Betriebs- und Zubufse­
gclder. -

Diese einfache Stuck-Rechnungsmethode genngt n1r einfache Berg­
werks-Betriebe vollständig und speziell im )littela\ter, wo die Berg­
ordnungen bestimmte Verordnungen über die Auf,icht und Revision 
der Register enthielten, war mehr nicht erforderlich. 

Zu diesem Behufe finden sich in allen deutschen Bergordnungen 
Vorschriften über die Zeitpunkte der Anschnittslegung. Diese bcrg­
amtliche Jl:\ndlung nannte man •Anschnitt halten• und das Einfinden 
der Schichtmeister, denen das Rechnungswesen oblag, zu diesen Ter­
minen selbst hiefs: in • den Anschniu gehen•. 

Die eigentliche ,Rcclmung• bestand aus dem ,An~chnittsbogen•. 
Jn den alten Ucrgordnungcn zeigen die diesen Gegenstand be­

treffenden Yorschriftcn eine Glcichmäf~igkcit und Ucbcrdn,ummung, 
die sowohl auf Benutzung gemeinschaftlicher Quellen seitens der Ge­
~et,geber, als auch nuf eine nllgcmeine Durchführung gewi~scr Ein­
richtungen schliefsen lassen. Das Beamtenpersonal der Gruben be­
stand bei der geringen Ausdehnung der Betriebe und dem begrenzten 
Umfange ihres \ \'irkungskreises nur nus dem Steiger und dem Schicht­
meister; ersterer führte das Schichtenregister, letzterer vollendete den 
Schichtenzettel und fertigte die Rechnung :m. 

Das Jahr wurde bergmännisch nach den Quartalen des Kirchen­
kalenders: 

Reminiscere, Trinitntis, Crucis und Luciae 
in 14 Ausschreibungen (Lohnungen) eingetheilt; jedes Qunrtal hnttc 
2 Ausschreibungen ,·on je 4 und eine zu 5 \\'ochcn, zusnmmcn also 
3 Lohnungcn, YOn denen jede, ebenso wie die Quartale, mit einem 
Sonntage begann und einem Sonnabend schlofs. 

Von 6 zu 6 Jahren hnttc das Quartal Reminiscere 2 Aus­
schreibungen von je 5 Wochen und eine zu 4 Wochen. 

Für jedes solche Ausschreiben wurde ein Lohm,ettd gdcrtigt, 
nach demselben gelohnt und pro Quartal die Rechnung gelegt; letz­
tere mufstc stets am Samstag vor Quatember geschlossen werden. 

Jn der fi~kalischen Verwaltung (auch Berg,,crwaltung) Prcufsens 
wurde anno 1786 die Abrechnung nach den ~lonatcn des Kalender­
jahres angeordnet. -



und Bedeutung gewann und für den daher zunächst das 
Bedürfnifs vorlag, die bezüglichen Bestimmungen und «alt­
hergebrachten Bergwerks-Uebungem zu sammeln und zeit­
gcmäfs zu vervollständigen. 

BECHER schreibt a. a. 0 . darüber wie folgt: Die kleine 
Bergordnung, welche Graf JOHANN der Aeltere am 22. Mai 
r592 zu Dillenburg publiziren liefs, war schon 1535 im 
Konzept vorhanden, und nach ihrer Einkleidung, ·wort­
führung und Sprachgebrauch, so in einzelnen Artikeln be­
sonders bemerk.lieh ist - scheint sie wenigstens ein halbes 
Jahrhundert älter, als die anno r 559 erlassene Nassau­
Catzenelnbogische Bergordnung zu sein. 

Diese kleine Bergordnung ward damals alljährlich im 
Siegen'schen vor den Kirchen abgelesen. Sie pafste auf 
die Lage des damaligen Bergbaues und schien ihm in allen 
Stücken angemessen zu sein. 

Das Konzept der Ordnung erhielt seine denmächstige 
endgültige Fassung erst bei der Publikation im Jahre 1592 
durch Hinzufü~ung eines Anhanges. Es lag der kleinen 
Bergordnung eme noch ältere Sammlung bergrechtlicher 
Bestimmw1gen, welche, wie Berghauptmann BRASSERT (S. 78) 
bemerkt, um das Ende des 15. Jahrhunderts als: Berk­
ordnung der Graveschafft zu Nassau des Amptes Siegenn» 
erschienen und in den Dillenburgischen Intelligenz-Nach­
richten, Jahrgang 17741 S. 385 abgedruckt ist, zu Grunde. 

Die kleine Bergordnung, abgedruckt in BRASSERT: Berg­
ordnungen der preufsischen Lande, ist in 3 Abschnitte zer­
theilt, von denen der erste das Aufnehmen und AuAässig­
werdcn der Zechen und StoUen behandelt. Form und Inhalt 
deuten auf ein hohes Alter der bezüglichen Normen, die 
vielleicht in's 12. Jahrhundert zurückreichenY) 

Der zweite Abschnitt handelt vom Vermessen des 
Eisensteins, vom Zehnten und den Zöllen auf Roheisen; 
im letzten Abschnitt (Anhang) finden sich Sträf- und Kom­
petenz-Bestimmungen. 

BECHER erwähnt der oben citirten im Dillenburger Archiv 
aufbewahrten Verordnung des Grafen JOHANN des Aelteren, 

•) Der Artikel 7 lautet: •Der da bringet \Vind und nimbt 
\Vasser, als recht ist, der treibt den Obersten aus mit seinem Aedich 
(Stollen), dasselbe erbet ihn und seine rechte Erben hundert Jahr und 
einen Tag, sofern sie ihnen halten , als recht ist.• - Ein auf .diese 
seltsame Bestimmung bcztiglichcs Urtheil des Siegen'schen Bergschöffen­
Gerichts aus dem Jahre t 548 findet sich in KARSTEN's Archiv, Bd. 18. 
Seite 76. 
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aus dem Jahre 1591 1 welche weder im Druck erschienen, 
noch publizirt worden sei. Im Anfange heifst es nach 
n~:OrER darin: 

Der Siegener Bergbau wäre vorher in Silber, Blei und 
Kupfer sehr ergiebig gewesen; allein er sei durch Sterben, 
Theuerung und Unachtsamkeit der Bergbedienten in Ver­
fall gekommen. Daher Graf JOHANN der Aeltere zu mehrerer 
Aufnahme der Nassau'schen Bergwerke die \"Om Grafen 
W1LHET.M am 1. Septbr. 1559 zu Siegen gegebene Berg­
ordnung erneuert und bestätigt, auch abgeändert habe. 
Es solle zur besonderen Aufnahme der Bergwerke jederzeit 
die Stelle des Bergmeisters mit einer tauglichen und rnr­
zliglich hierzu qualifizirten Person bestellt werden. Weiter 
ward Artikel 12 in Graf \V1u-1E:LM

1s Bergordnung dahin ab­
geändert, dafs künfLig eine Fundgrube mit 42 Lachter auf 
dem Gang und 7 Lachter Vierung, eine Mafs aber mit 
28 Lachter auf dem Gang und gleicher Vierung wie die 
Fundgrube vermessen werden solle. Es sollten klinftig 
nicht mehr, wie vorher geschehen, mehrere Gruben zu­
sammengewgen, und dadurch anderen Baulustigen das Feld 
versperrt werden; ebenso sollten die unnöthigen und zu 
langen Frisl\·erschreibungen wegfallen. Der 15. Artikel der 
alten Bergordnung wurde mit dem Zusatze bestätigt, dafs 
alle l\Iuthungen und Lehn in 14 Tagen die Bestätigung 
erhalten, und dafs für die Bestätigung einer Fundgrube 
41 , Albus, einer l\Iafse 31 • Albus, für eine Frist 2 Albus 
und eines Stollens 8 Albus bezahlt werden sollten. Die 
pünktlichste Beobachtung des 19. Artikels, nämlich dafs 
jeder Lchnträger alle Quartal seinen Rezefs einreichen 
sollte, wurde wiederholt eingeschärft. Der Schlufs des 
35. Artikels, dafs an einem Gebirge nicht mehr wie eine 
Fundgrube sein solle, wurde aufgehoben und dem Berg­
meister erlaubt, mehrere Fundgruben daran nach GutdUnken 
zu \'erleihen. 

BARn;i, FRITSCH von Saalfeld ward zum Bergmeister 
ernannt.*) Es sollte ferner der Bergmeister \'On l\lonat zu 
Monat diejenigen Erze ftir den Landesherrn aufkaufen, die 
wegen der geringen Quantität nicht allein geschmolzen 
werden könnten, damit auch arme Gewerke ihren ver­
hältnifsmäfsigen Nutzen hätten. 

Man wird nicht fehlgreifen, diese ungedruckle Ver-

•) Das Flirstcnthum Siegen war in 2 Bergmci~terei- Re\'lcrc, das 
untere (Goscnbach) und das obere (Musen) eingetheilt. -
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ordnung als bergdienstliche Anweisung resp. Deklaration 
der älteren Bergordnung zu betrachten. -

Unterm r. Mai 17n erschien eine Nassau - Catzen­
elnbogische Polizei-Ordnung als zweite Auflage der älteren 
Polizei· Ordnung von 1615, welche vom Eisenhandel und 
von Bergschulden handelt. -

Durch Verordnung vom 12. März J 765 wurde an Stelle 
des schon früher mit der Rentkammer vereinigten Bergamts 
eine besondere Bergbehörde für die Oranieo -N assau'schen 
Lm,de, die Berg- und Hütten -Kommission zu Dillenburg, 
eingesetzt, welche zur Abstellung mehrerer Mifsbräuche in 
der Ber~werks-Verwaltung unterm 5./7. resp. 7./10. 1765 
ein Delibcrations - Protokoll (dessen Original sich in dem 
Landes-Archiv zu Idstein befindet) unterzeichnete, und 
unterm 2. April 1766 eine erläuternde Verordnung für die 
Erzgruben, sowie unterm 28. Juli 1766 eine ähnliche Ordre 
für die Eisensteingruben erliefs. Abgedruckt finden sich 
diese Verordnungen in den Dillenburgischen lntelligenz­
Nachrichten, Jahrgang 1773 S. 201 Jahrgang 1774 S. 71r und 
Jahrgang 1786 S. 475. 

BECHER bemerkt, dafs nach der Einrichtung der Berg­
und HUtten-Kommission ?.u Dillenburg alle bei den Berg­
werken, Hütten und Hämmern sich ergebenden Rechtsfälle 
7,ur Entscheidung erster Instanz vor die fürstlichen Aemter 
gehörten; die Betriebs-Sachen vor das fürstliche Bergverhör 
in Siegen. Ucber den Bergmeistern, wie über das Hütten­
und Hammerwesen stand als Ressortchef der Hütten­
Kommissar. Die Appellationen von den Aemtern gingen 
an die fürstliche Berg- und Hütten- Kommission, die dem 
ganzen Berg- und Hütten-Wesen vorgesetzt war und unter 
deren Leitung und Aufsicht sämmtliche Betriebe standen.*) 

Zu den Besonderheiten des Siegen'schen Bergbaues 
gehörten in den \'Origen Jahrhunderten die Lös-Kontrakte, 
worunter die Verpachtung der Gruben zu verstehen ist. 
Zur Verhütung des hierbei eintretenden Raubbau-Systems 
erlie(5 der Prin?. WLLHELM von Oranien Fürst zu Nas~au 
unterm 1 6. Januar r 777 ein c Verbot der Verpachtung von 
Gruben und Grubenantheilen, sowie der Lös-Kontrakte~ -
(Abdruck in BRASSERT's Bergordnungen der preufsischen 
l~ande). 

•) Zu BF.CfffiR's Zeit stand dem unteren Bergmeisterei-Reviere 
(Goscnl,ach) der Bergmeister UTSCH zu Gosenbach, dem oberen 
(~!Usen) der llcrgmcistcr JUNG zu Müsen vor. 
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Diese Verordnung ist speziell für das Fiirstenthum 
Siegen erlassen und am 18. April 1825 durch das Rheinische 
Oberbergamt zu Bonn nochmals publizirt worden; dieselbe 
wurde durch die Einführung des allgemeinen Landrechts 
im Fürstenthum Siegen (Patent vom 2 r. Juni 182 5) nicht 
aufser Krafr gesetzt. 

BECHER bemerkt bei der Besprechung der gedachten 
Verordnung in seiner mineralogischen Beschreibung S. 495: 
«Gleichwohl waren Verpachtungen ganzer Gruben und die 
denselben sehr ähnlichen Lös-Kontrakte im Fürstenthum 
Siegen eingerissen. Nach letzterer arbeitet der Bergmann 
weder im Geding, noch im Schichtlohn, sondern es wird 
ihm von einer gewissen geförderten Quantität Stahl- und 
Eisenstein, oder auch Erzen ein bestimmtes Geld bezahlt; 
oder verschiedene Bergleute übernel1men eine Grube und 
entrichten von jedem Zentner Eisenstein oder Erz eine be­
stimmte Abgabe an die Gewerken, die für diese entweder 
Verlags-Erstattung oder Ausbeute ist. 

Die Kontrakte galten als dem Allgemeinwesen und der 
technischen Seite des Bergbaues schädliche Einrichtungen, 
weshalb denn auch das angezogene Gesetz selbe verbot, 
und nur gewisse Fälle zuliefs, in welchen die Verpachtungen 
gestattet sein sollten. Der Ruin mancher Gruben im Sieger­
land entsprang daraus, dafs bei solchen Kontrakten die 
Treibung der nöthigen Versuchsörter (wohl Vorrichtungs­
arbeiten gemeint) verabsäumt, Schächte und Strecken ver­
stürzt, Bergfesten eingerissen , und der Bau lediglich auf 
Raub angestellt wurde. Deshalb, sagt BECHER zum Schlufs, 
kam am 16. Januar 1777 die gräfliche Verordnung heraus, 
nach der die vorhandenen Lös-Kontrakte aufgehoben, selbe 
für die Zukunft ohne obrigkeitliche Erlaubnifs und Be­
stätigung untersagt, und die Fälle beschrieben und bestimmt 
wurden, die eine Ausnahme des Gesetzes zur Folge haben 
sollten. 

Die Nassau'schen Bergordnungen blieben auch während 
der napoleonischen Zeit, insbesondere unterm Königreich 
Westfalen, wo durch Dekret vom 27. Januar 1809 eine 
Generaladministration der Bergwerke eingesetzt, und Siegen 
mit Dillenburg zum Sitze von Bergbehörden ausersehen 
wurde, bestehen. Nach der Auflösung der napoleonischen 
Reiche trat der vormalige Bergrechtszustand wieder in Kraft. 
Bei der Besitzergreifung des Fürstenthums Siegen durch 
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die Krone Preufsen - siehe Patent vom 21. Juni 1815*) 
blieben zunächst die provinzialrechtlichen, das Ber~- und 
Hüttenwesen betreffenden Verordnungen in Gültigkeit, bis 
durch Publikations-Patent vom 21. Juni 1825 das allgemeine 
Landrecht an die Stelle der bisher geltend gewesenen ge­
meinen Rechte getreten ist. Im freien Grund trat, wie 
oben bereits erwähnt, das Landrecht an Stelle der Nassau­
Catzenelnbogischen Bergordnung, wohingegen diese im 
alten l•ürstenthum Siegen bis 1865 in den vorwiegenden 
Haupttheilen in Kraft verblieb. 

Bereits gleich nach der Uebernahme der Verwaltung 
durch die Krone Preufsen wurde in Siegen ein Bergamt 
errichtet, dessen Bezirk sich über das Herzogthum West­
falen, die Kreise Siegen und Wittgenstein und über den 
rcchtsrhcinischen Thcil des Königlichen Oberbergamtsbe­
zirks Bonn erstreckte. Mit Ausnahme des Reinhold-Forster­
Erbstolln und des Stahlber~s (bis 1856) wurde bis 1865 
kein Bergbau für landesherrliche Rechnung mehr betrieben, 
so dafs sich die Thätigkeit des Bergamts Siegen lediglich 
auf den Privatbergbau bezog. - Bis 1861 war der Berg­
amtsbezirk Siegen in 5 Bergmeistereien (Siegen, Müsen, 
Kirchen, Berg und \\7estfalcn) mit 17 Berggeschworenen­
Revieren getheilt. 

Durch das Gesetz vom 12. Mai 1861 wurden in Preufsen 
die Bergämter aufgehoben, und die Bergrevierbeamten un­
mittelbar unter die Oberbergämter gestellt. Danach ist der 
Kreis Siegen jetzt, wie schon Eingangs gesagt, in 4 Berg­
reviere getheilt: 

Siegen I . (früher Revier Gosenbach), 
Siegen II. ( , , Eisern), 
Müsen, 
Burbach. 

Seit 1865 gilt nur das allgemeine Berggesetz, welches 
für den Kreis Siegen in Berücksichtigung lokaler Verhält-

•) Dns Patent lautet wie folgt: 
Patent wegen Besitzergreifung der oranisr.hen Erbländer, 

vom 2 1. Juni 1815. 
" ' ir FRlEDR!_CH \YILREDI von Gottes Gnaden u. s. w. 
Nnchdem in Folge der Ucbcreinkunft zwischen den auf dem 

Kongresse zu Wien \'creinigten l\lächten, und in Folge der mit des 
Königs der Niederlande Majestät, sowie auch mit dem herzoglichen 
und fürstlichen Gesnmmtbausc Nnssnu besonders abgeschlossenen 
Trnkt:itcn die altornnischen Erbländer uns zur Entschädigung zu­
gefallen sind . . . . 



nisse in § 27 besondere resp. abweichende Bestimmungen 
über die Feldesgröfse getroffen hat. 

Ueber die Haushaltsverhältnisse der Siegener Eisenstein­
gruben und die im verflossenen Jahrhundert in die Praxis 
übergeführte gewerkschaftliche Verfassung lassen wir hier 
BECHER's Ausführungen, welche ein deutl iches Bild des da­
maligen Bergbaues geben, wörtlich folgen: 

<Die Siegen'sche Bergverfassung, besonders in H insicht 
der Stahl- und Eisensteingruben hat viel eigenes und weicht 
sehr v~n den sonst etablirten und allgemein gebräuchlichen ab. 

Die Gewerken, wenigstens die, welche eigene Hütten­
tage haben, geniefsen Verlags-Erstattung oder Ausbeute 
nie in baarem Gelde, sondern nehmen den Eisenstein in 
Natm, welcher ihnen zu ihrem Antheil nach dem Verhält­
nifs ihrer Kuxen fällt. 

Auf den meisten Eisensteingruben des unteren Reviers 
wird der Eisenstein auf das Laos geschüttet, das heifst, es 
werden so viele Haufen Eisenstein gestürzt, als solcher 
unter die Gewerken durch's Laos vertheilt werden können; 
z. B. man schüttet 16 Haufen, wo die Grube in 16 Theile 
eingetheilt ist, oder wo es sich so trifft, dafs von 16 gleichen 
Haufen jeder Gewerke das ihm auf seine Kuxen gebührende 
Mafs von Stein beziehen kann. Diese 16 Haufen werden 
nun 1 Laos genannt. 

Es wird, sowie der Stahl- oder Eisenstein aus der Grube 
kommt, auf einen Haufen soviel Stein wie auf den andern 
gelaufen, entweder ein oder auf mehreren Wagen. 

vVenu nun alle Haufen mit dem festgesetzten Mafs ver­
sehen sind, dann ist das Laos voll und es wird zw· Ver­
loosung geschritten. 

Die Gewerken ziehen nämlich um die Haufen das Laos 
und Jeder bezeichnet sich denjenigen, der ihm fällt, mit 
seinem Zeichen, das unter dem Namen das Zain-Zeichen 
bekannt ist. 

Wer bei dieser Bezeichnung 8 Kuxen, oder das 16. 
Theil der Grube hat, bekommt einen Haufen. Wer 16 
Kuxen oder das 8. Theil des Werkes hat, erhält 2, und 
derjenige, der das 4. Theil oder 32 Kuxen hat, empfängt 
4 Wagen. - Lä[st sich die Eintheilung kleiner machen, 
ist es um so viel besser, weil dann weniger Platz nöthig ist. 

Man findet auch Loose von 41 81 10 und 12 Haufen. 
Sind einige unter den Gewerken, die keinen ganzen Haufen 
auf ihr Antheil bekommen kö1men1 so theilen solche einen 
oder etliche Haufen unter sich. Denjenigen, welche also 



nur auf eine Grube 4 Kuxen haben, wo das Loos 16 Haufen 
hält, fällt darin nur ein halber Haufen. 

Auf den Gruben, wo die Halde grofs genug ist, wird, 
wenn es die Gewerken gut finden, ein frisches Loos ge­
schüttet, wenn das erste voll ist. Dieses ist aber nicht 
selten ganz oder zum Theil abgefahren, wenn jenes ge­
macht wird, und dann kann ein drittes Loos an dessen 
Stelle gebracht werden oder, wenn dieses auf einen be­
sonderen Platz gebracht werden mufs, wird in der Zwischen­
zeit vom r. und vom 2. Loos abgefahren, dafs das 4. Loos 
wieder Platz gewinnt. 

Auf diese Art kann aller gewerkschaftliche Stein 
verloost werden. Geht es aber bei starker Steinförderung 
oder bei einer beschränkten Halde nicht an, dafs der Eisen­
stein auf frische Loose geschüttet werden kann, wird er zu 
dem ersten Loos gestürzt, und jeder Gewerke hat seinen 
bezeichneten Steinhaufen, zu welcben_1 der folgende Eisen­
stein nach Verhältnifs seines Antheils gelaufen wird. 

Gedenkt aber ein Gewerke einige Wagen Eisenstein 
zu verkaufen, läfst er sich solchen auf einen besonderen 
l>latz stürzen. 

Der Zehnten-Stein, welchen die Landesherrschaft in 
Natur erhält, wird auf den Zehnten-Haufen, der sich bei 
jeder Grube befindet, und mit einem Kreuz gezeichnet ist, 
geschlittet. 

Die Steiger, die alle in Eidespflichten stehen, halten es 
so damit, dafs sie von 21/, Wagen gestürzten gewerkschaft­
lichen Stein etwas mehr als 6 Mafs, oder von 5 Wagen 
einen halben Wagen, oder 12 Mafs Zehnten-Stein, setzen. 

Vierteljährlich oder jährlich wird eins gegen das andere 
ordentlich ausgeglichen. Den Stein läfst hernach jeder 
Gewerke entweder mit eigenem oder anderem Fuhrwerk 
von seinem Haufen abholen und zur Hütte bringen. Auf 
vielen Gruben, besonders auf denen um Eisern und Eiser­
feld stellt jeder seinen Arbeiter und bezahlt ihn. Zur Be­
streitung der Kosten, die aufser den Schichtlöhnen vor­
fallen und welche die Steiger auslegen, wird eine gewisse 
Portion Stein, der «Unkostenstein, rubrizirt wird, geschüttet. 
Z. B. diese Auslagen betrügen 45 Rthlr. und der Preis eines 
Wagens Stein sei 3 Rthlr., stürzte der Steiger 15 Wagen 
Unkostenstein, vertheilte ihn auf eben so viele gewerkschaft­
liche Haufen und liefs sich von Jedem 3 Rthlr. bezahlen. 
Ueber Schichtlöhne wird gar keine Rechnung gehalten, da 
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jeder Gewerke seine Arbeiter selbst stellt tmd be­
zahlt.*) 

Auf anderen Gruben als die zu Gosenbach und um 
die Stadt Siegen ist die Einrichtung besser. Darauf wird 
der Eisenstein mit den Unkosten in eine Rechnung ge­
bracht. Der Gewerke bezahlt sodann den Schichtlohn an 
seinen Bergmann oder an den Steiger, wenn ihm dieser 
solchen ausgemacht hat, und zu den übrigen Kosten trägt 
er nach dem Verhältnifs seines Antheils bei. 

Vierteljährlich reicht der Steiger einen Extrakt über 
den gewonnenen Stein bei dem Berg-Verhör in Siegen ein, 
das aus 2 Bergmeistern und dem Hütten-Kommissar be­
steht, wovon dann die herrschaftlichen Hüttenbediente zum 
Lohn erhalten, damit sie wissen, was an Zehntenstein ge­
fallen, um sich mit den Fuhren danach richten zu können. 

Die Gewerke halten gewöhnlich eine jährliche Zusam­
menkunft, in welcher sie sich wegen der attfgegangenen 
Kosten berechnen und Raths pflegen, ob und was zur 
Besserw1g des Grubenbetriebs zu veransta1ten. Dieser wohnt 
der Bergmeister des Reviers bei, welcher gewöhnlich mit 
einem Theil der Gewerken die Grube vorher befährt. (Da­
her das Wort Generalbefahrung.) 

Die Stahlberger Gewerkschaft zu Müsen hat alle sechs 
Wochen Schichtenberechnung (Verlesen) vor dem Berg­
meister und einem Ausschufs der Gewerkschaft. Der 
Schichtmeister legt darin eine spezifike Rechnung vor, die 
m1tersucht, abgeschlossen und die Kosten sodann verlheilL 
werden, da denn jeder Gewerke die seinige, die ihm zum 
Antheil fallen, baar entrichtet. Die Silber-, Blei-, Kupfer­
und Cobalts-Gruben, an welchen ai.ich auswärtige Gewerken 
mitbauen, haben ihre Schichtmeister, deren Rechnungen 
vom fürstlichen Berg-V~rbör abgehört werden. Hier fallen 
auch die Natural-Betheiligungen weg. Der Ueberschufs 
oder die Ausbeute wird auf diesen baar bezahlt. 

Wer die Einrichtungen des Siegen'schen Bergbaues, 
ohne Rücksicht auf die Lokal-Verfassung oder das eigen­
thümliche des Siegen'scben Berg- und Hüttenwesens, an­
sieht, dem dürften freilich einige Mifsgestalten in Verglei­
chung gegen andere Berg-Verfassungen darin anzustofsen 
scheinen. Allein wer den Siegen'schen Bergbau. in Ver­
bindung mit dem Hüttenwesen beurtheilt, wird die dabei 

•) Noch bis in die 6oer Jahn: erhielt sich dieses vorstehend ge­
schilderte Verfahren. 
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eingeführte Ordnung, einige Ausnahmen abgerechnet, auf 
vernünftige und der Natur der Objekte völlig angemessene 
Sätze etablirt finden., 

Jeder Stahlmassenbläser ist der Regel nach ein Berg­
gewerke, und in dem unteren Reviere sind viele bei dem 
]3erg- und Hüttenwesen zugleich interessirt, d . h. sie haben 
Antheile an Hütten und an Gruben, und sind Hütten- und 
Bergleute im eigentlichen Verstand, da sie die wechsel­
seitigen Arbeiten kennen und öfters mit der Faust gelernt 
oder dabei mit Hand angelegt haben. 

Andere auch besitzen keine Kuxen an Eisensteinberg­
werken, sondern kaufen den Bergleuten den Stein ab, da 
dann die Beschaffenheit des Steins und Konkurrenz den 
rreis macht.> Soweit nach BECHER. 

ÜDERNHEIMER schreibt in seinem Werk «Das Berg- und 
Hüllenwcsen im Herzogthum Nassau», Wiesbaden 1865, 
d::1.fs zu Anfang dieses Jahrhunderts das bergbehördliche 
Ressort im Herzogthum Nassau folgendermafsen eingetheilt 
war: «An der Spitze der Berglokal-Verwaltung steht der 
Bergmeister unter der technischen Oberaufsicht der Landes­
regicmng. Er wird im Dienst durch Berggeschworene unter­
stützt und vertreten. Die Aufsicht des Bergmeisters erstreckt 
sich ebenfalls auf den für seinen Bezirk angestellten Mark­
scheider und auf die Führung des Berggegenbuchs durch 
die Landesoberschultheisen. 

In den Grenzen des Berggesetzes sind ihm die Gruben­
beamten, Repräsentanten und Arbeiter der Zechen unter­
geordnet, zu welchem Zweck besondere Dienstinstruktionen 
für Steiger und Schichlmeister u. s. w. bestehen. 

Auch die Hütten und Hammerwerke unterliegen einer 
allgemeinen Beaufsichtigung dmch den Bergmeister, welche 
sich indefs hauptsächlich auf polizeiliche Anordnungen und 
auf die Prüfung des Jahresbetriebs-Extrakts und auf Knapp­
schaftssachen beschränkt.» 

Ueber die Bergrevier-E intheilung seit dem Uebergang 
des Siegerlandes an die Krone Preufsen und nach Auf­
hebung der Bergämter (letzter Bergamtsdirektor zu Siegen 
war der spätere Geheime Oberbergrath LORSBACH) ist weiter 
oben bereits Erwähnung geschehen. 

Wir kommen zu den Dokumenten über die Einzel­
geschi..:hte der Siegerlä.nder Gruben seit Erlafs der Nassau­
Catzenelnbogischen Bergordnung, wobei noch Urkunden 
ans dem Ende des 15. Jahrhunderts besonderen Werth 
haben . 
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Eine im Codex diplomaticus Sigensis aufgefürte Urkunde 
vom Jahre 1482, am St. Steffenstag (26. Dezember) gegeben, 
betrifft einen Kaufbrief zwischen HENNE NACKEBURS in 
Siegen und dem Grafen JOHANN von Nassau, worin ersterer 
den neunten Theil des bei Gosenbach liegenden, auf dem 
Gosenbacher Gangzuge bauenden Kupfer- und Eisenstein­
Bergwerk Cortzenbach cedirte. 

Die Mitgewerken, Junker HER,r. ScHENCK zu Schweins­
burg, T!llEN VON HOLENSTEYN und der Schultheis von 
Freudenberg hingen für NACKEBURS ihre Siegel an den 
Kaufbrief. Die Dörfer Gosenbach und Eiserfeld sind im 
15. Jahrhundert bereits als Berg- und Hüttenorte bekannt 
und erwähnt. 

In einer (früher im Archiv zu Dillenburg beruhenden) 
Urkunde aus dem Jahre 1495 wird das Bergwerk Kirsch­
baum bei Eiserfeld namhaft gemacht und aufgeführt, dafs 
die drei Bergwerke auf der Kirschbaum schon lange in 
Betrieb gewesen seien und immer viel Holz erfordert hätten. 

In dieser Urkunde aus dem Jahre r495 bestätigt Graf 
JOHANN zu Nassau die frühere Schenkung des Waldes am 
Pfannenberg an die Gewerken der obigen Gruben, um das 
nöthige Grubenholz daraus zu nehmen. 

Diese Schenkung zog im November 1557 Graf \Vrr,TLELM 
zu Nassau, angeblich wegen miserabeln Grubenbetriebs 
durch die Gewerken, wieder ein. Nachträglich stellte sich 
heraus, dafs sich diese Mafsnahme nur auf die oberste 
Zeche am Kirschbaum beziehen sollte, wohingegen der 
mittlere und untere Kirschbaum beständig in gutem Bau 
und seit Menschengedenken nicht in Abgang gewesen 
wären, so dafs die Zurücknahme für letztere aufgehoben 
wurde. 

Die Grube Kirschbaum (die mittlere) führte anno 157r 
bei 20 Lachtern Teufe guten Stahlstein (Spatheisenstein) 
und hatte viele edle Anbrüche, so da(s dieselbe derzeit an 
die meisten Hütten Stein lieferte, der sogar höher als der 
i\Iüsener geschätzt wurde, weil man aus dem Kirschbaumer 
Stein den besten Stahl erhalten habe. 

Im 16. Jahrhundert förderte die Grube wöchentlich 
10 Wagen Stahlstein = ca. 400 bis 480 Ztr. an Gewicht, 
mithin damals das fünffache der Produktion des Müsener 
Stahlbergs. Der Stein wurde von den Hütten (Eisern wird 
auch bereits anno 153 7 als Hüttenort erwähnt) mit 2 Gulden 
bis 1 Rthlr. pro Wagen -- also ungefähr im selben Preise 
wie der reine Müsener Grund - bezahlt. 



34_ 

Von gleichem Aller wie Zeche K irschbaum, wenn nicht 
älter, wird die Crnbe Eisenzeche bei Eiserfcld sein, welche 
beide auf dem Eisenzechen-Zug (No. 5 der Uebersichts­
karte bauen). HECIIF.R: i\fineralogtsche Beschreibung etc. 
nennt S. 392 die Eisenzeche die Königin der Siegen'schen 
Eisensteingruben. Dieselbe hatte (der Bericht datirt aus 
dem vorigen Jahrhundert) vom Ausgehenden bis 36 Lach­
tern Teufe herunter eine Mächtigkeit von 10-13 Lachtern 
- und zwar auf 80 Lachter streichender Länge - mithin 
ein dem ~Iüsener Stahlberg ähnliches Vorkommen. 

Die Eisenzeche litt im vorigen Jahrhundert sehr unter 
Brüchen; die Allen hatten die F irsten zu hoch und nicht 
stark genug genommen; man nahm Mangels geordneter 
Betriebsleitung - d. h. :Mangels Betriebspläne und Gruben­
bilder - Mittel resp. Pfeiler und Schweben weg, die vor 
der Hand hätten stehen bleiben müssen, zufolge dessen 
Brüche entstanden, die grofse Gangmassen verschütteten. 
Der lcL'.le Einsturz, der auf den mangelhaften Bau der 
Alten zurtickzufiihren ist, entstand 1775 (BECHER a. a. 0.). 
Der spatere Abbau erfolgte wie beim Stahlberg mittelst 
Etagen von 2•1~ Lachter Höhe, die man auf je 5 Lachter 
Teufe etablirte, so <lafs 2•1~ Lachter mächtige Schweben 
stehen blieben. 

Das 16. Jahrhundert brachte den Erlafs der beiden 
Nassau-Catzenelnbogischen Bergordnungen und zeigt uns 
eine hohe Bltithe und eine ausgedehnte, durch stete neue 
Funde vermehrte Hetriebsthütigkeit des Siegerländcr Berg­
baues. Insbesondere in der Nähe der St."ldt Siegen, inner­
halb deren 11Iauern die Zunfl der Stahlschmiede lebte und 
wirkte*), wurde lebhafter Bergbau geführt. Zu den wich­
tigsten Gruben dieser Kategorie gehört die Zeche Iläus­
liogstiefc, welche, einem Bericht vom Jahre 1553 zufolge, 
seit vielen Jahren vorzüglichen Brauneisenstein, den man 
pro Wagen mil 1 7-20 Albus (Eiserfelder brauner Stein 
kostete nur q Albus), damals ein hoher Preis, bezahlte. 
Die Grube baut heute noch Ausbeute. Zur Gegenüber­
stellung sei hier bemerkt, dafs Ende des XVIlI. Jahr­
hunderts derselbe Stein 2 Laubthaler = 51 ~ Gulden werth 
war. -

•) ,\u5 ewcr Urkunde, Dilknburg d. d . 14. April 1563, welche 
,· orschbge zur Hebung des gesunden Stahlhandel~ enthält, geht her­
\"Or, cl~rs die Stahlschmicdezunrt \'Orzugswcise in der Stadt Siegen 
selbst ihren Sitz hatte. 
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Am Hengsberg und Gjlberg bei Siegen ging ebenfalls 
flotter Betrieb zu genannter Zeit um. Am Gilberg bauten 
damals die alte ergiebige Stahlsteingrube Sinderbach, ferner 
die Kupfergruben vordere Gilberg, aller Gilberg und Flufs­
~erg, welche jet-~t sämmtlich sehr schönen Spathcisenstein 
h~fern. Neben I)ützhorn, auf demselben Gangzuge (dem 
Gilberger), baute auch die von BECHER a. a. 0. seh1· ge­
rühmte Grube Hohegretchen, deren Gang bis zu 15 Fufs 
Mächligkeit hatte und die anno 1775 800 Wagen Stein 
förderte. 

Anno 1583 st..'lnd die Grube St. Paul am Gilberg in 
reicher Kupfererzförderung, deren Produkt auf der Struth­
hiitte in Grund Seel & Burbach verschmolien wurde. 

Von der heute florirenden Grube St. Mafüias bei Siegen 
sagt BECHER a. a. 0., dafs selbe aus irgend einem Grunde 
anno r558 auflässig geworden und erst später - im ver­
flossenen Jahrhundert - wieder in Betrieb gesetzt worden sei. 

Am Rödgerwald bei Siegen am Ameisenberg baute 
unt_er de111 Namen: Heilige Drei Könige die jetzige Eiscn­
stemgrube Ameise, von der er~ählt wird, da[s anno r 562 
die Bergleute auf Zahlung ihres rückständigen Schicht­
lolmes klagbar werden mufsten. 

Auf dem Gosenbacher Zuge st..,nden derzeit eine Reihe 
von Erz- und Eisensteingruben in Flor. 

Der Zeche Cortzenbach (Kurzebach) ist bereits - Ur­
kunde aus 1482 - Erwähnung gethan; unterm 12. März 
1569 wurde die Zeche St. Leonhard, welche neben der 
Grube Storch & Schöneberg liegt, zum zweitenmal aufge­
nommen. Letztgenannte, heute in erster Liruc prangende 
Spatbeisensteingrube stand 1585 gleichfalls, wahrscheinlicl1 
aber schon weit früher in Betrieb. - Im Revier l\Iüsen 
wurde am 2 . Januar 1571 am Altenberg ein neuer Fund 
unter dem Namen St. Johannes gemuthet. 

Das Bergrevier des Grund Seel & Burbach"') war 
zelmtfrei; die dortige älteste Eisensteingrube war der 
Bautenberg, der bereits im 16ten Jahrhundert genannt wird. 
Der Bautenberg produzirte anno 1878 auf einem 6-8 m 
mächtigen Spatheisensteingange 330 ooo Ztr,; die Grube 
Bollenbach bei Neunkirchen bei gleichem Vorkommen 
515 ooo Ztr. 

•) BECHER a. a. 0. sagt, die Bewohner des freien Grunds hiiltcn 
ilirc Nahrung in Hcrgbau, Köhlerei und damit verbundenen Bctrio:bc 
von 6 Eisenhütten gefunden. 

3 



Aus dem XVIl Jahrhundert ist wenig Bemerkens­
werlhes über den Siegerländer Bergbau zu berichten. Von1 
r. März 1620 datirt der Wiederaufbau der Gosenbacher 
Kupferhütte, wohl in Verbindung mit dem Wiederaufblühen 
des dasigen Kupfererzbergbaus. 

Auch bei Niederschelden stand der Kupfererzbergbau 
in Flor; es liegt im Codex diplomaficus Sigmsis eine Ur­
kunde, d. d. Siegen den 24. Januar 1681 vor, nach welcher 
ANTON STUELS, Berggerichtsschöffe zu Niederschelden, ein 
Sechstel des Kupferbergwerks zu Niederschelden an den 
Fürsten , VILH.ELM MORITZ von Nassau-Siegen verkaufte. 

Im Anfange des XVII. Jahrhunderts ward die Zahl der 
Hütten und Hämmer, um dem Mangel an Holzkohlen im 
Siegerland abzuheffen, derart durch den Landesherrn redu­
zirt, dafs 1616 nur noch 10 Eisenhütten, 7 Stahlhütten, 
18 Eisenhämmer und 13 Stahlhämmer im Siegerland exis­
tirlen. In diese Zeit fällt auch die Verbesserung der ersten 
nassau'schen Hütten- und Hammer - Ordnung, es wurden 
auf's genauste das Holzkohlen-Quantum, die erlaubte 
Hütten-Betriebszeit und die Wasser-Rechte festgesetzt; die 
Hütten- und Hammerarbeiter wurden vom Kriegsdienst 
befreit. Die erste desfalsige Verordnung war zu Ostern 
1516 erschienen j Graf JoRANN zu Nassau gab darin den 
Eisenschmelzern und Hammerschmieden einen ~Kürbrief, 
oder die Gesetze, nach denen Hlitten und Hämmer künftig 
zu beb·eiben.» 

Aus dem XVIII. Jahrhundert, in welchem die Quellen 
über den Siegerländer Bergbau reichlicher fliefsen, ist zu­
nächst bemerkenswerth, dafs trotz, oder wahrscheinlich 
wegen der vielen Iüiege, der Bergbau und auch das 
Hüttenwesen bei sehr gestiegenen Preisen einen rapiden 
Aufschwung nahmen. Die Notizen Uber die Produktion 
und über die Verkaufspreise der einzelnen Zechen werden 
das näher darthun. 

Neue Gruben entstehen wenig, cf'ahingegen sind die 
vorhander,en Gruben eifrig mir der tieferen Lösung ihrer 
Gänge beschäftigt; die Gruben -Lösungs-Bauten bewegen 
sich indefs stets noch über Thalsohle. 

So baute 1 769 Eisenzeche einen 700 Lachter langen 
Stolln, der auch die Zechen Kalteborn und Kirschbaum mit­
lösen so11te. 

Grube Brüche bei Müsen wurde durch den 1777 be­
gonnenen Loher Stolln um 22 Lachter unterteuft.. Der dort 
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brechende Spatheisenstein ist 4-5 m mächtig. Produktion 
in 1878 300 ooo Ztr. 

Die westlich der MaTtinshardt bei Mi.isen bauenden 
Silbererzgruben treten ebenfalls Anfangs vorigen Jahr­
hunderts erwähnenswerth auf. Zeche ,vildemann baut 
Fahl- und Bleierze mit 16-24 Loth Silber im Zentner; der 
Gang ist oft 3-4 Lachter mächtig. Vom 6. November 1721 
bis 6. Juli 1725 lieferte das Bergwerk 952 Mark Silber aus 
1400 Zentner Erzen im ,verth von 3488 Rthlrn. Vom 
1. Juli 1727 bis 30. Juni 1728 betrug die Produktion 276 M. 
Silber und 43 Ztr. Kupfer im Werth von 1101 Rthlrn. 

Aus den gesammten Mi.isener Gruben kamen von 
1.780- 1784, also in vie1jähriger Periode, pro anno rund 
1705 Ztr. Silber-, 2225 Ztr. Blei- und 222 Ztr. Kupfererze; 
zusammen 4152 Ztr. Erze. In den vier Jahren 1785-1788 
inklusive wLuden insgesammt 3311 Ztr. Silbererze, 7685 Ztr. 
Bleierze und 1662 Ztr. Kupfererze gewonnen. 

Heute, d. h. 18781 förderten die drei Miisener Bleicn:-
gruben: 
Altenberg 
Wildermann 
Stahlberg 

28 ooo Ztr. Bleierze und r4 ooo Ztr. Zinkerze 
13500 » :» , 18000 l> > 
6 000 » > > 10 000 » » 

47 500 Ztr. Bleierze und 42 ooo Ztr. Zinkerze 
im Jahr. 

Grube Silberkaute bei Fischbach hatte 1878 für sich 
allein übrigens eine Produktion von 41 800 ZtT. Bleierzen 
aus ihrem 4- 6 m mächtigen Gange (davon 0,500 m Blei­
glanz-Mächtigkeit) aufzuweisen. 

Nicht minder stand in der Mitte des vorigen Jalu-­
hunderts der Gosenbacher Kupfererzbergbau in Flor: Zeche 
Honigmund, wo man eines Tages bei 54 Lachter Teufe 
einen Kupferglaserz-Anbruch von 12 Fufs Mächtigkeit und 
7 Lachter Länge aufschlofs (Kupferglaserz hält 60 Pfd. 
Kupfer im Zentner) ergal> anno 1743: 210 Ztr. Kupfer, 

Zeche Schöneberg anno 1758: 167 i> » 
, Kupferkaute » 1759: 160 > > 

Grube Trippelkaute lieferte r 772 schöne Kupferglaserze, 
ebenso die Gruben Grüner Löwe, RoLhenberg und Sophie.*) 

Auf Zeche Kohlenbach brach 1782 ebenfalls derbes 
Kupferglaserz. 

•) Im Goscnbacher Thal hcrrscl1te im vorigen Jahrhundert der 
Kupfererzbergbau vor; die geförderten Erze wnren nufcrordcntlich 
edel, denn der Kupfergehalt derselben stieg bis tu 70 °/a. 

3• 
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An Garkupfer sind im Gosenbacher Revier von 1744 
bis 1784 im Ganzen 17 293 Ztr. erfolgt. Der Zentner ist 
im Durchschnitt mit 48 J/4 Gulden, mithin Totaliter 843 045 
Gulden Wcrth, bezahlt und die Produktion sämmtlich zu 
Hammerkupfer ausgeschlagen worden. 

Auch der Cobaltbergbau war in der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts in erfolgreicher Bllithe. Grube Storch 
bei Gosenbach trat zuerst in Debit; Zeche grüner Jäger, 
in der Nähe von Zeche Kaltcborn lieferte 1776 gegen 300 
Ztr. Co ball; insgesammt sind im Siegen'schen von 1 767 bis 
1784 für rnnd 74 ooo Gulden Cobalt verkauft worden. 

Kehren wir zum Eisenstein-Bergbau zurück, so sei h ier 
zunächst angeführt, dafs BECHER a. a. 0. von u5 zu Ende 
vorigen Jahrhunderts resp. 1786 in BetTieb stehenden Eisen­
slcingniben des unleren Siegcner Reviers spricht; die her­
vorragendslen derselben waren: Eisenzeche, Kalteborn, 
Kirschbaum, Krämer (Storch), Starcke Birke, Haardt, 
Alle Michelsberg , Grimberg, Schlängert, Kohlenbach, 
Thalsbach, Beerberg, Junger Hamberg, Nürnberg, Kurzebach, 
T iefer ·winkelwald, Schmiedeberg, Alte Dreisbach, Schneider, 
Flufsberg, Pützhorn, Hohegrcthe, Gaherbraafs, Gilberg, 
Honigmund, Bautenberg, Gleiskaute n. s. w. 

Von der damaligen Königin der Siegener Eisenstein­
gruben, der Eisenzeche, sagt BF.CHER a. a. 0., dafs selbe 
in den Jahren 1751 bis c784 zusammen 25 363 Wagen 
Stein, Grube Kalteborn desgleichen 10 940 Wagen Stein 
ergeben hälten. 

Insgesammt hielt sich in den beiden verflossenen Jahr­
hunderten die Eisensteinfördernng in den beiden jetzigen 
Siegener Revieren I und Il auf 2 bis 3000 Wagen Stein 
jährlich. In q50 stieg selbige auf 3000 \:Vagen; in 1768 
auf 4500 Wagen; in 1786 auf 6163 Wagen und 1787 auf 
6217 Wagen Stein. 

In den 25 Jahren \'On 1763 bis 1787 wurden im untern 
Re,·ier l09 408 Wagen Stein gefördert, also im Durchschnitt 
von n5 Gruben jährlich 4336 Wagen = ca. r6o ooo Ztr. 
Eisenstein. 

Im Jahre 1878 - also ca. 100 Jahre später - betrug 
die Produktion von 65 Gruben der Reviere Siegen I und II 
wie folgt: 

Revier Siegen I 
27 Gruben in Förderung, Belegschaft 1645 M. 3 998 019 Ztr. 

Revier Siegen II 
38 Grnben in Förderung, Belegschaft 1420 M. 2 645 389 Ztr. 
65 Gruben in Förderung, Belegschaft 3066 M. 6 643 408 Ztr. 
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im Werth vo11 2 249 673 + 1 546 816 .!lt, zusammen 
3 796 489 .;lt. - Die Produktion ist also 41mal so grofs 
jetzt als vor 100 Jahren. 

Die Königin der Eisensteinzechen im vorigen Jahr-
hundert, die Eisenzeche, förderte 

1767 insgesammt 863 Wagen Stein 
1768 » 780 » , 
I 769 » 824 > > 
1770 1i 728 , » 
1787 » 792 > » 

also durchschnittlich 800 \Vagen Stein = 27 ooo Ztr. Stein; 
100 Jahre später (1878) dagegen 260000 Zlr. (bei einer 
Gangmächtigkeit von 22 m), also fast das 1ofache wie 
damals. 

Aus dem unteren Revier müssen wir noch die Grube 
Storch & Schöneberg hervorheben, welche heute als pri11111s 
inter pares dasteht, da iJ1re Jahresförderung in 1878 fasl 
1 1

,', Millionen Zentner Spatheisenstein beträgt; der Gang 
ist durchschnittlich 6 m (in 111axi111u 16 m) mächtig. 

Grube Honigsmund fördert jetzt rund 500 ooo Ztr. 
Spath aus einem 4-6 rn mächtigen Spatheisengange; Alte 
Dreisbach rund 300 ooo Ztr. desgl. bei 4 m Mächtigkeit. -
AJle diese Zechen haben ihre Leistungsfähigkeit seit 1 oo 
Jahren mindestens verdreifsigfacht. 

Diese Gruben liegen im jetzigen Revier Siegen J. Jn 
Siegen II produzirte 1878 Grube Gilberg rnnd 500 ooo Ztr. 
Spath auf einem 2-6 m mächtigen Gange; Alter Flufsberg 
ebensoviel; Neue Hardt bei Siegen 380 ooo Ztr. Rotheisen­
stein bei 4 m Mächtigkeit in der 161 m Sohle. 

Grube Eisenhardter Tiefbau brachte die Förderung in 
1878 auf 300 ooo Ztr. bei 1 m Mächtigkeit des Ganges; 
Grimberg auf 230 ooo Ztr. bei 2 m Mächtigkeit des Ganges, 
und Martinshardt auf 215 ooo Ztr. bei 2 m Mächtigkeit des 
Ganges. 

Das obere Siegener Revier (Müsen) lieferte nach BECHER 

a. a. 0 . anno 1751 973 Wagen Stahlstein a 40 Ztr. = 
38 900 Ztr.; anno 1801: 1730 Wagen = rund 69 ooo Ztr. 
Stein. Im Jahre 1878 dagegen betrug die Produktion des 
Reviers Müsen: 

bei 3 Gruben und 393 Mann 389 730 Ztr. im Werth von 
208 285 .!lt, also der Förderung nach das 10fache 
gegen 1751. - Die Produktionsabnahme des beriÜ1mten 
Müsener Stahlberges ist übrigens sehr beträchtlich, 



indem das Mlisener Revier 187 3 noch 670 x 50 Ztr. 
Stein lieferte. 
Die Zusammenstellung der Eisenstein-Förderungsstatistik 

aus 1878 liefert für das Siegerland folgendes Bild: 
Revier Siegen J 27 Gruben, 1646 Mann, 

» Siegen II 38 > 1420 » 

» Musen 3 » 393 » 
» Burbach 21 » 922 » 

Total 89 Gruben, 4381 Mann, 
Revier Siegen I 3 998 019 Ztr., 2 249 673 ,J!l \Verth. 

,. Siegen IT 2 645 389 » 1 546 816 » » 
» Müsen 389 7 30 » 208 288 ~ » 
> Burbach 1 194 279 » 599 533 » > 

Total 8227417 Ztr., 46o4307.;fl, \Verth. 
Die Gesammtproduktion Preufsens an Eisenstein p ro 

1878 betrug 59 Millionen Zentner, davon 15 Millionen 
Zentner Spatheisenstein; auf das Siegerland entfallen sonach 
die Hälfte der Produktion an Spatheisenstein und fast r4 °/o 
der Gesammtproduktion der Monarchie. Das Sicgerland 
produzirt für sich grö[~ere Quanta Eisenstein, wie Belgien 
einerseits, und 61 °jo der ganzen Produktion Oesterreichs 
andererseits. 

Die bedeutende Steigerung in der Produktions-Ziffer 
des Siegerländer Eisenstein - Bergbaus seit dem vorigen 
Jahrhundert datirt übrigens erst seit der Mitte dieses Jahr­
hunderts, und basirt zum überwiegenden Theil auf drei 
Faktoren: der e1·lcichterten Berg-Gesetzgebung, dem ver­
besserten Bergmaschinenwesen und der Eröffnung der 
Ruhr-, Sieg- und Deutz- Giessener Eisenbahnen r86o *). 
Von diesen Terminen an stieg die Produktion, wie durch 
Bergrath GERLACH zu Siegen in einer graphischen Karte 
der Eisenerzproduktion im Siegenschcn von 1823 bis J 874 
(Zeitschrift des Vereins .Deutscher Jilcwicure, Band XIX, 
Heft ro, Seite 672) nachgewiesen ist, in ganz aufserordent­
licher Weise bis zur heutigen Höhe, die, wie wir gesehen 
haben, die Ergebnisse des vorigen Jahrhunderts um das 
30- bis 4ofache üherflügelt hat. 

Ueber die teclmische Seite des heutigen Siegener 

•) In 1864 betrug die Produktion fast gemn1 eins Doppelte wie 
in 1856. - Die I [!Uftc der Produktion ging nach Eröffnung der 
Bahn an nuswärt ige lJUttcn. 



Bergbaus sei ebenfalls auf die vorstehend citirte Abhandlung 
des Bergraths GERLACH in Siegen verwiesen; die wirth­
schaftlichen Verhältnisse, soweit das erste Drittel dieses 
Jahrhunderts noch Interesse bietet, sind in SCHENCK'S 
Statistik des Kreises Siegen eingehend geschildert. Aus 
der Neuzeit können wir ein ganz vorzügliches Werk des 
Landraths Freiherrn von DöRNDERG zu Siegen: «Stafislisclte 
.1.Vac/irichten iiber den Kreis Siegen aus den Jahre11 r86o bis 
r865, 11ach Anleillmg des Erlasses des Kö11ig!ichen 1ltfi.11isterii 
des Innern vom 27. Jtmi r862 Sl(samme11g-cstcll!J - Siegen 
1 865 - als Gewäbrsquelle rur die stetige Hebung und die 
wirthschaftlicb-industrielle Bedeutung des Siegerländer Berg­
baus hier anführen. 

Von friiheren fiskalischen Bauten, die im berggewerb­
lichen Interesse im SiegerLand unternommen worden sind, 
seien scltliefslich erwähnt: 

1. der 1805 begonnene REINHOLD FORSTER Erbstolln zur 
Lösung des Eisenzecher Zuges; 3631 Lachter inkl. 
der Fliigelörter lang und auf 109 Betriebsjahre be­
rechnet; 

2 . der Kronprinz FRIEDRICH ,vrLHELM Erbstolln, 1824 be­
gonnen zur Lösung der Martinshardter und Müsener 
Gänge, der bei einer Länge von 4053 m eine Teufe 
von 63 m unter dem Stahlberger Erbstolln einbringt 
und 1874 durchschlägig geworden ist. 

T iefbaue sind im Siegerland bei 60 Anlagen vorhanden, 
von denen zwei mittelst unterirdischer Fördermasclünen 
betrieben werden: Landscrone r852 und Stahlberg 1855. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, näher auf die 
heutige geschäftliche Situation des Siegerländer Bergbaus 
einzugehen, da nm historische Angaben geliefert werden 
sollten; indessen ist es am Schlusse dieser Abhandlung 
wohl gestattet, eine kritische Bemerkung über die Zukunft 
des Siegerländer Ber~baus hier einfliefsen zu lassen. 

Unter den heutigen Verhältnissen der Jndusb·ie, die 
nicht an enge Grenzen sich binden kann, deren Absatz­
Kreise soweit gehen müssen, wie es der ,veltmarkl eben 
erlaubt, bedarf es vor Allem einer fortschreitenden Ent­
wicklung des Transportwesens, welches gleichen Schritt mit 
der Produktionssteigerung des Bergbaus halten mufs, soll 
nicht des letzteren Ausdehnungsfähigkeit künstlich beschnitten 
und gehemmt werden. 

An diesem Punkte scheint uns die Siegerländer Berg­
bau-Industrie angelangt zu sein; es mangelt die Erbreiterung 
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der Absatzwege, die durch zwei Bahnen, welche mehr auf 
die Zufuhr von Kohlen gebaut sind, und denen seit 20 

Jahren - ein Zeitraum riesiger Entwicklung der Bergwerks­
Jndustrie - keine weitere Bahn-Verbindung sich zur Seite 
gestellt hat - kaum noch genügend unterhalten werden 
kann. Und verstehen wir die Bedürfnisse der Siegerländer 
Industrie recht, so wilrde in erster Linie eine Bahn-Ver­
bindung Köln-Aggerlhal-Kreuzthal-\Vittgenstein-Treysa zum 
direkten Anschlufs westwärts an Köln, die Metropole des 
Rheins, an Di.isseldoTf, das Emporium der niederrheinischen 
Eisen-Industrie, an Antwerpen und Holland, ostwärts an 
die Linie Koblenz-Berlin und Thüringen, sodann in ;r,weiter 
Linie eine weitere Schienen-Verbindung Siegen-Dillenburg­
Frankfurt und aufserdem eine Abkürzung zu den Kohlen­
gruben "restfalens nothwcndig und erfolgreich erscheinen. 
Sekundärbahnen im eigenen Gebiet mufs das Siegerland 
sich selbst herstellen, um den Transport von der Grube 
zur Hütte billigst bewirken zu können. 

Das wäre die Aufgabe der nächsten Jahre in wirth­
schaftlicher Hinsicht; dann steht dem SiegeTländer Bergbau 
angesichts seiner reichen Mineralschätze noch eine schöne 
Zukunft bevor. Wir schliefsen mit den beherzigenswerthen 
Worten, die BECHER in seiner mineralogischen Beschreibung 
der Oranien-nassau'schen Lande, pag. 605 sagt : 

eDas Fürstenthum Siegen hat seinen ganzen Wohl­
stand und Gllick dem Bergbau zu verdai1ken; ohne ihn 
würde nicht der dritte Theil der jetzigen Einwohner darin 
leben können; durch den Berg- und Hüttenbetrieb hingegen 
ist das Land bevölkert, Flecken und Dörfer erbaut, und so 
wüste Gegenden in grüne Auen und lachende F luren nm­
geschalTen worden, die sonst der Thau des Himmels den 
Menschen n.ie zum Nutzen hätte befeuchten können., 

-- ·4 -~•--





GLASERS ANNALEN 
fur 

GEWERBE & BAUWESEN. 
Prci-. pru l·folhjnhr 

in Dcmschbml :\b.rk 7,50. 

Erscheint 
am i. und 15, jeden '.\IonaL,. 

1 lcrnusgegchen 

F. C. GLASER. 

Preis pro IJ;ilbjnhr 
im Att-;lan<le i\J:trk 9,-. 

Ko:,tcn.111schl:1g: 
für Tnscr.ttc gratis u. franko. 

:i.liLASF.R~ AS SAU· s f'UR GF.\\'ERIIR esn B.\t"\\"ESBSc eine: pr.ikti!ich-winhsch:1Jt­
lichc und u:chnis-:hc Zcitschrirt, \'erfolgen die .:\uf~ahc, dit! Gc,vcrbc im .\llge• 
meinen un1l die l-:i'\cn-lmht„tric im Bcs1rndcrc1\ (.hm:;h tcchnis;che .:\litthcilunJ{cn au, 
dem t:cbictc des 7-.Ja..-.chinen .. , Strafscn- , Urucken- und n,,chb:aue.i;, so,,;e durch 
HL"~prcd111ng prakti-sch-wirthschaf11ichcr Fragen il\l for<lcrn, und bringen :m[.;cr<lc:m 
;tllc: auf dit= ~:1cl1,ucl111ng uu<l Enhcilung von P:ucntcn bezüglichen ..\n.w.tbt~n. 
welche i-.ctlcn~ de"' K:1iserlichcn P11tcnl:ume..; vcröfrentlicht werc.leu. 

\honm.:mt.:nt~ nehmen cnt_q;c~cn: 

Allo Postanslaltcn des Deutschen Reiches, die Redaktion und Expedition: 
Berlin SW. , Llndenstr. 80, und der Kommissions -Verlag (Polytechnische Buch­

h~ndlung, /l Se)del), Berlin. Wilhelmstr. 57/68. 

Berlin SW„ Lindenstr. 80. 

Referenzen: 
«l1'oe1iumtr l"i·rei11 Ji11· f?trglmu 1111d Gu/.rsl,1hifn/Jriknli,,,,» zu HotnllM 

in Wc,tfalcn . 
.,A. H,,n~,::". !\laschincnfal,rik, Eisen:.:icfserci zu Br-:1:1.1:--. 
Gcncrnl-l lircktio11 1kr .J~:rtinigtm fi."on~,:-s• 11ml la11ra/1iitl,"', BF.Rl.1:--. 
,\kticn- ( ;c,cllsch~ft, lkr;.:werks • Y crcin «Fri.'drid, - 11 ·;; hd1ml1iitt.·' zn 

:\lt•1.1ir1\I a . 1I. Ruhr. 
t 'm ,lc11 lm.lu~tncllen < :ctc,:cnheit x.um I:in<tprnr:h r:-cgen etw:tiJ!C P.,tcnt-F.r1hci­

lung 1u gd-cn, ubcrnimmt unt~r nw(.,i,::cr K<• . .;,tcnbi:rc..-chnung da-; Hurcau Liu..,icht• 
11.,hme und .\uskunftcnhcihing tihcr die .1.ur Ycrfiffentlichtm~ .i:cbngt.:n P:u,;m­
.\nmcldungcn murr Aufcrti~11n~~ ,·on .\u;::;,,:u~~n :rns <lc.u Hc~ducihnn}.!cn und Skiucn 
.&tt'i <lc:n Zcidmun~cn tler"clhcn, 

l ' ,•n~JJ''': ft• u ,ut Pn•i .'lt•(•t·:.t•frh u i.-~se fJl"ffl is, 



ULB Münster 

IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
• 6-00442072 - 5 

4 
/Of / 2f 



• 


	Vorderdeckel
	[Seite 2]
	[Seite 3]

	Vorsatz
	[Seite 4]
	[Seite 5]

	Verlagsbroschur
	[Seite 6]
	[Seite 7]

	Karte
	[Seite 8]
	[Seite 9]

	Titelblatt
	[Seite 10]
	[Seite 11]

	Text
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42

	Verlagsbroschur
	[Seite 52]
	[Seite 53]

	Rückdeckel
	[Seite 54]
	[Seite 55]




